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Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Einladung / Tagesordnung

Außerplanmäßige Sitzung des Finanzausschusses

Sitzungstermin: Dienstag, 17.08.2021, 17:30 Uhr

Sitzungsort: Festsaal Rathaus, Neuer Markt 1, 18055 Rostock

Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßig-
keit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschluss-
fähigkeit

 

2 Änderung der Tagesordnung  

3 Beschlussvorlagen  

3.1 Satzung zur Kindertagesförderung in Kindertageseinrich-
tungen in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 
(KiföG- Satzung)

2021/BV/2396 

4 Verschiedenes  

5 Schließen der Sitzung  

Nichtöffentlicher Teil

6 Verschiedenes  

Gez. Dr. Felix Winter
Vorsitzender des Finanzausschusses

Wichtige Hinweise für alle an der Sitzung teilnehmenden Personen: 
Plätze für Besucherinnen und Besucher sind beim Kämmereiamt, Telefon 0381/ 3812006 oder per 
E-Mail,         kaemmerei@rostock.de bis zum 16.08.2021, 16:00 Uhr, zu reservieren. Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass nur eine reduzierte Anzahl von Plätzen für Gäste und VertreterInnen der 
Medien zur Verfügung steht. Die Vergabe der Plätze erfolgt in der Reihenfolge der Eingänge der 
Anmeldungen. 

Gemäß § 7 in Verbindung mit Anlage 36 der Verordnung der Landesregierung MV gegen das neuar-
tige Coronavi-rus (Anti-Corona-VO MV) in der aktuell gültigen Fassung werden die anwesenden Per-
sonen in einer Anwesen-heitsliste mit Vor- und Familienname sowie vollständiger Anschrift und 
Telefonnummer erfasst. Die Anwesen-heitsliste wird gemäß vorgenannter Verordnung für die Dauer 
von vier Wochen nach Ende der Sitzung aufbe-wahrt und ist der zuständigen Gesundheitsbehörde 
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im Sinne des § 2 Absatz 1 Infek-tionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern auf Ver-
langen vollständig herauszugeben. 

Bitte beachten Sie, dass gemäß Anlage 36 Corona-LVO M-V von allen teilnehmenden Personen eine 
medizinische Gesichtsmaske (z.B. OP-Maske) oder Atemschutzmaske (z.B. FFP2-Maske) zu tragen 
ist.

Weiterhin wird für die Durchführung der Sitzung dringend auf die Einhaltung der Regelungen des § 
7 i.V.m. der Anlage 36 der Anti-Corona-VO MV der Landesregierung MV in der aktuellen Fassung 
hinsichtlich der gestiege-nen hygienischen Anforderungen sowie des Einhaltens des Mindestab-
stands von 1,5 Metern zwischen Personen verwiesen.

Sollten Sie aktuell gesundheitliche Auffälligkeiten aufweisen, bleiben Sie der Sitzung bitte gänzlich 
fern. Der Sitzungsraum ist so eingerichtet, dass jeder Platz den Mindestabstand zum nächsten ein-
hält. Bitte verändern Sie die Sitzordnung nicht eigenmächtig. Sollten vor, während oder nach der 
Sitzung Zwiegespräche nötig sein, ist auch dabei der Abstand einzuhalten, Gruppenbildungen sind 
zu vermeiden.
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Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Tagesordnung - Nachtrag

Außerplanmäßige Sitzung des Finanzausschusses

Sitzungstermin: Dienstag, 17.08.2021, 17:30 Uhr

Sitzungsort: Festsaal Rathaus, Neuer Markt 1, 18055 Rostock

Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 
Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

 

2 Änderung der Tagesordnung  

3 Beschlussvorlagen  

3.1
(NT)

Genehmigung von außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen 
im TH 40 i.H.v. 274.176,00 EUR in der Investitionstätigkeit im Haus-
haltsjahr 2021 zur Beschaffung von CO2-Messgeräten mit Ampel-
funktion im Rahmen der Förderrichtlinie zur Verbesserung der Luft-
qualität in Unterrichtsräumen aus dem MV-Schutzfonds

2021/DV/2482 

3.2
(NT)

Genehmigung von außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen 
im TH 40 i.H.v. 274.176,00 EUR in der Investitionstätigkeit im Haus-
haltsjahr 2021 zur Beschaffung von CO2-Messgeräten mit Ampel-
funktion im Rahmen der Förderrichtlinie zur Verbesserung der Luft-
qualität in Unterrichtsräumen aus dem MV-Schutzfonds

2021/DV/2479 

3.3 Satzung zur Kindertagesförderung in Kindertageseinrichtungen in 
der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (KiföG- Satzung)

2021/BV/2396 

4 Verschiedenes  

5 Schließen der Sitzung  

Nichtöffentlicher Teil

6 Verschiedenes  

gez.
Dr. Felix Winter
Vorsitzender des Ausschusses
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Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Der Oberbürgermeister

Dringlichkeitsvorlage
2021/DV/2482

öffentlich

Entscheidendes Gremium:
Hauptausschuss

fed. Senator/-in:
S 3, Steffen Bockhahn

Federführendes Amt:
Schulverwaltungsamt

Beteiligt:
Fachbereich Sitzungsdienst
Zentrale Steuerung
Senatsbereich 2 Finanzen, Digitalisierung und 
Ordnung
Kämmereiamt

Genehmigung von außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im 
TH 40 i.H.v. 274.176,00 EUR in der Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 
2021 zur Beschaffung von CO2-Messgeräten mit Ampelfunktion im 
Rahmen der Förderrichtlinie zur Verbesserung der Luftqualität in 
Unterrichtsräumen aus dem MV-Schutzfonds
Geplante Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

17.08.2021 Finanzausschuss Empfehlung
17.08.2021 Hauptausschuss Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss beschließt die Bewilligung der außerplanmäßigen Aufwendungen/ 
Auszahlungen in Höhe von 274.176,00 EUR im Investitionshaushalt des TH 40 auf dem 
Produkt 20101 (Schulträgeraufgaben), Konto 78572000 (Auszahlungen für bewegliche 
Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 800,00 EUR) im Haushaltsjahr 
2021 für die Beschaffung von CO2-Messgeräten mit Ampelfunktion zur Verbesserung des 
Lüftungsmanagements in Unterrichtsräumen für alle kommunalen Rostocker Schulen.

Beschlussvorschriften:
§ 6 Abs. 4 Nr. 2 Hauptsatzung;
§ 3 (1) Nr. 4 Gesetz zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Kommunen  während 
der SARS-CoV-2-Pandemie M-V

bereits gefasste Beschlüsse: 
Keine

Begründung der Dringlichkeit:
Aufgrund der am 29. Juli 2021 in Kraft getretenen Förderrichtlinie mit Ablaufdatum 
31.10.2021 wird eine Beschlussfassung dringend benötigt, um schnellstmöglich in das 
öffentliche Vergabeverfahren eintreten zu können. Im Teilhaushalt 40 sind für diese 
außerplanmäßige Ausgabe keine Haushaltsmittel eingeplant. Daher bedarf es des 
Grundsatzbeschlusses und der Freigabe von finanziellen Mitteln aus dem TH 40.
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Sachverhalt:

Vorbemerkung:
Eine inhaltlich gleichlautende Dringlichkeitsvorlage wird der Bürgerschaft in ihrer Sitzung 
am 18.08.2021 unter der Vorlagennummer 2021/DV/2479 im Rahmen einer Ansichziehung 
zur Entscheidung vorgelegt. 

Die originäre Zuständigkeit bezüglich der zu beschließenden, außerplanmäßigen 
Aufwendung/ Auszahlung obliegt gem. benannter Beschlussvorschrift dem 
Hauptausschuss. Da mit der Entscheidung über die Bewilligung jedoch auch die 
Grundsatzentscheidung zu treffen ist, ob die Schulgebäude der HRO mit CO2-Messgeräten 
ausgestattet werden sollen oder nicht, bewertet die Verwaltung das Anliegen als wichtige 
Angelegenheit i. S. d. § 22 (2) der Kommunalverfassung M-V. Sollten die Mitglieder des 
Hauptausschusses diese Auffassung teilen, wäre die hier eingereichte Vorlage von der 
Tagesordnung am 17.08.2021 abzusetzen. Somit könnte die Bürgerschaft anstelle des 
Hauptausschusses sowohl in der Sache als auch über die damit zusammenhängende 
Bewilligung entscheiden. 

Für den Fall, dass der Hauptausschuss bereits in der Hauptausschusssitzung Beschluss 
fasst, wird die Dringlichkeitsvorlage Nr. 2021/DV/2479 vor Beginn der betroffenen 
Bürgerschaftssitzung zurückgezogen. 

Begründung der Angelegenheit:

Ein wichtiges Ziel der Corona-Politik des Landes ist es, den Regelbetrieb in Schulen auch 
in Zeiten einer Pandemie sicherzustellen.

Mit der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der 
Luftqualität in Unterrichtsräumen, aus dem MV-Schutzfonds vom 29.07.2021, werden 
Fördermittel in Höhe von 60% (max. 150,00 EUR) zur Beschaffung von CO2-Messgeräten 
mit Ampelfunktion als flankierende Maßnahme in Aussicht gestellt. 

Die CO2-Messgeräte mit Ampelfunktion messen den CO2-Gehalt in der Raumluft und 
geben ein optisches sowie ein akustisches Signal bei der Überschreitung von 
vorgegebenen Schwellenwerten für die Raumluftkonzentration in Unterrichtsräumen ab.

Zur Flankierung der entsprechenden Hygienekonzepte an den Schulen und zur 
Absicherung des Präsenzunterrichtes im Schuljahr 2021/2022 dient diese Maßnahme dazu, 
alle Räume für den Unterricht auch in Pandemiezeiten verfügbar zu halten sowie zur 
Steigerung der Leistungsfähigkeit der kommunalen Bildungsinfrastruktur.

Das öffentliche Vergabeverfahren und die Installation der CO2-Messgeräte in den Schulen 
sollen unmittelbar nach der Beschlussfassung durch die Bürgerschaft begonnen werden. 
Wir rechnen mit einer Umsetzung bis zum 01.04.2022.

Finanzielle Auswirkungen:
Die finanziellen Mittel stehen im TH 40 durch Minderauszahlungen im Bereich Hardware 
zur Verfügung. Geplant ist die Beantragung von Fördermitteln über die Förderrichtlinie zur 
Verbesserung der Luftqualität in Unterrichtsräumen. Dabei wird von einer Gesamtsumme 
von ca. 274.176,00 EUR brutto für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock nach einer 
ersten Kostenschätzung ausgegangen. Die Ausgaben für CO2-Messgeräte mit 
Ampelfunktion sind bis zu einer Höhe von 250,00 EUR je angeschafftem Gerät mit 60 % 
förderfähig (60 % = 150,00 EUR). Der Eigenanteil der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 
würde bei Bewilligung der Fördermittel somit voraussichtlich ca. 109.670,40 EUR brutto (s. 
Anlage 1) betragen.
Siehe Anlage 2 – Ergänzungsblatt Nr. 1 zu finanziellen Auswirkungen
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Weitere mit der Beschlussvorlage mittelbar in Zusammenhang stehende Kosten:

liegen nicht vor.

werden nachfolgend angegeben

Während der Zweckbindungsfrist von 5 Jahren ist nicht beabsichtigt einen Wartungsvertrag 
abzuschließen. Wir erwarten einen minimalen Anstieg des Stromverbrauchs, der über den TH 40 
gedeckt ist.

Claus Ruhe Madsen

Anlagen
1 Kostenschätzung CO2-Messgeräte mit Ampelfunktion öffentlich
2 Ergänzungsblatt Nr. 1 zu finanziellen Auswirkungen öffentlich

X
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Kostenschätzung
CO2-Messgeräte mit Ampelfunktion bis zu einer Höhe von 250,00 EUR je angeschafftem Gerät mit 60%

Anbieter Anzahl Einzelpreis netto Einzelpreis brutto Gesamtpreis brutto

Förderung pro 

Gerät Förderung gesamt Kosten HRO brutto

Internet (DKCO2-Light) 1536 225,00 €                 267,75 €                    411.264,00 €              150,00 €                230.400,00 €           180.864,00 €             

LKT Lüftungs- und 

Klimatechnik GmbH 

(EnviSense) 1536 150,00 €                 178,50 €                    274.176,00 €              107,10 €                164.505,60 €           109.670,40 €             

Siemens 1536 1.500,00 €              1.785,00 €                 2.741.760,00 €           150,00 €                230.400,00 €           2.511.360,00 €         

Brutto

TOP   3.1
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Ergänzungsblatt Nr. 1 zu finanziellen Auswirkungen 
 
Teilhaushalt: 40 

- in EUR - 
laufende Nr. 
FHH 

Bezeichnung Gesamt-
ermächtigung 

Verfügbar zu bewilligender 
Mehrbedarf 

24 Summe der Einzahlungen aus  
Investitionstätigkeit 

1.596.700,00 1.285.961,61 0,00 

28 Summe der Auszahlungen aus  
Investitionstätigkeit 

9.455.089,37 5.525.824,54 274.176,00 

29 
 

Saldo der Ein- und Auszahlungen 
aus Investitionstätigkeit  

-7.858.389,37 -4.239.862,93 -274,176,00 

 
 
1. Mehrauszahlungen     

Produkt: 20101 Bezeichnung: Schulträgeraufgaben   Deckungskreis: 8403  
 
 Nummer Bezeichnung 
Investitionsmaßnahme neu Ausstattung mit CO2-Messgeräten (Corona) 
Investitionsposition neu Geringwertige Vermögensgegenstände 

(Kommunalrecht) 
Finanzauszahlungskonto 78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des 

Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 
800 EUR 

 
- in EUR - 

Ansatz   0,00 
Reste aus Vorjahren (HAR) + 0,00 
über-/außerpl. Auszahlungen +/- 0,00 
AO - 0,00 
Aufträge - 0,00 
noch verfügbar = 0,00 
Neue Haushaltsüberschreitung  274.176,00 
 
 
Begründung der vorgesehenen Mehrauszahlungen zur 
 
a) Unabweisbarkeit  
Die Absicherung des Regelbetriebs in den Schulen während der SARS-CoV-2-Pandemie  hat eine 
hohe Priorität. Wesentlicher Faktor zur Senkung der Ansteckungsgefahr ist unter anderem ein gutes 
Lüftungsmanagement zur Gewährleistung einer guten Luftqualität. Dies ist vor allem auch in den 
kommenden Herbst- und Wintermonaten, die erfahrungsgemäß eine höhere Viruslast mit sich 
bringen, von Bedeutung. CO2-Messgeräte mit Ampelfunktion helfen hierbei, das Lüftungsverhalten 
in den Unterrichtsräumen zu steuern. Mit der Förderrichtlinie Luftqualität an Schulen - FöRL 
LuftqualitätSchule M-V wird die Anschaffung dieser Geräte zum Teil durch das Land gefördert.  
Eine Verschiebung der Maßnahme ist zum einen wegen der akuten Pandemiesituation und zum 
anderen wegen des laut Förderrichtlinie vorgeschriebenen Umsetzungsbeginns bis spätestens 31. 
Oktober 2021 nicht möglich. 

b) Unvorhersehbarkeit: 

Die CO2-Messgeräte dienen der Absicherung des Schulregelbetriebs während der SARS-CoV-2-
Pandemie. Die FöRL LuftqualitätSchule M-V ist am 29. Juli 2021 in Kraft getreten. Sowohl der 
Pandemieausbruch als auch die Förderung waren zum Zeitpunkt der letzten Haushaltsplanung 
nicht abzusehen. Somit war die Auszahlung unvorhersehbar. 
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c) Überschreitung des Teilhaushaltes  
Wegen der Unvorhersehbarkeit der Pandemie sowie der Auflage einer Förderrichtlinie zum 29. Juli 
2021 konnte die Maßnahme in der Planung nicht berücksichtigt werden. Die im TH noch zur 
Verfügung stehenden Mittel werden  für die Durchführung anderer Maßnahmen benötigt. 
 
 
2. Minderauszahlungen      

Produkt: diverse  Bezeichnung: Schulen   Deckungskreis: 8401 
 
 Nummer Bezeichnung 
Investitionsmaßnahme diverse siehe Folgeblatt 
Investitionsposition diverse siehe Folgeblatt 
Finanzauszahlungskonto 78571000  

 
 
78572000 

Auszahlungen für bewegliche Sachen des 
Anlagevermögens über der Wertgrenze von 
800 EUR  
Auszahlungen für bewegliche Sachen des 
Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 
800 EUR 

 
- in EUR - 

Ansatz DK 8401  327.700,00 
Reste aus Vorjahren (HAR) DK 8401 + 309.223,44 
über-/außerpl. Auszahlungen DK 8401 +/- 0,00 
AO DK 8401 - 121.304,44 
Vorm. AO DK 8401  1983,50 
Aufträge DK 8401 - 50.042,86 
noch verfügbar DK 8401 = 463.592,64 
Neue Haushaltsüberschreitung DK 8401  274.176,00 
 
 
3. Nachweis der Deckung im investiven Finanzhaushalt in Höhe von 274.176 EUR  

 
Die Deckung erfolgt aus dem Deckungskreis 8401 für investive Auszahlungen des Teilhaushaltes 40. 
Für die Ausstattung der Rostocker Schulen mit Whiteboards wurden im Deckungskreis 8401 für das 
Jahr 2021 Mittel i.H.v. 251.800 EUR geplant. Davon wurden bereits 10.100 EUR angeordnet bzw. 
beauftragt. Eine Hardware-Ausschreibung ist in der Vorbereitung. Es verbleiben nach aktuellem 
Stand 241.700,00 EUR, die zur Deckung der Kosten der Beschaffung von CO2-Messgeräten i.H.v. 
274.176,00 EUR eingesetzt werden können. 
Außerdem wurden weitere Mittel zur Beschaffung von Hardware (PC, Bildschirme, Notebooks, 
Drucker) geplant, die nicht aus den Mitteln für den Medienentwicklungsplan finanziert werden. 
Diese werden i.H.v. 32.476 EUR zur Deckung der o.g. Kosten eingesetzt. 
 
Mit der am 29. Juli 2021 in Kraft getretenen Förderrichtlinie Luftqualität an Schulen - FöRL 
LuftqualitätSchule M-V wird die Anschaffung von CO2-Ampeln mit 60%, maximal 150 EUR je Gerät, 
gefördert.  Es ist beabsichtigt, diese Fördermittel zu beantragen und somit den Eigenanteil auf 
109.670,40 EUR zu reduzieren. 

TOP   3.1
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Anlage zu Pkt. 2. Minderauszahlungen 
 
Produktkonto 
Maßnahme 

Bezeichnung Ansatz Reste-VJ ÜPL/APL Gesamt Aufträge Angeordnet Verfügbar Als Deckungsmittel 
einzusetzen 

21802.78571000 
4021802999900108.8 

Hardware 50.000 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 49.297,54 

23103.78430000 
4023103999900108.14 

Standardsoftware unter 410 
EUR 

9.600 9.880,12 0,00 19.480,12 0,00 0,00 19.480,12 19.480,12 

23103.78571000 
4023103999900108.8 

Hardware 50.000 0,00 0,00 50.000,00 0,00 1.836,57 48.163,43 48.163,43 

23103.78572000 
4023103999900108.18 

GWG - Hardware 17.300 0,00 0,00 17.300,00 0,00 387,94 16.912,06 16.912,06 

23106.78430000 
4023106999900112.14 

Standardsoftware unter 410 
EUR 

0 15.650,00 0,00 15.650,00 0,00 0,00 15.650,00 15.650,00 

23108.78410000 
4023108201300113.2 

Datenverarbeitungssoftware 0 56.613,80 0,00 56.613,80 0,00 0,00 56.613,80 56.613,80 

23108.78572000 
4023108201300113.18 

GWG - Hardware 0 68.059,05 0,00 68.059,05 0,00 0,00 68.059,05 68.059,05 

SUMME  126.900 150.202,97 0,00 277.102,97 0,00 2.224,51 274.878,46 274.176,00 
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Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Der Oberbürgermeister

Dringlichkeitsvorlage
2021/DV/2479

öffentlich

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

fed. Senator/-in:
S 3, Steffen Bockhahn

Federführendes Amt:
Schulverwaltungsamt

Beteiligt:
Fachbereich Sitzungsdienst
Zentrale Steuerung
Senatsbereich 2 Finanzen, Digitalisierung und 
Ordnung
Kämmereiamt

Genehmigung von außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im 
TH 40 i.H.v. 274.176,00 EUR in der Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 
2021 zur Beschaffung von CO2-Messgeräten mit Ampelfunktion im 
Rahmen der Förderrichtlinie zur Verbesserung der Luftqualität in 
Unterrichtsräumen aus dem MV-Schutzfonds
Geplante Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

17.08.2021 Finanzausschuss Empfehlung
18.08.2021 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Die Bürgerschaft zieht die Angelegenheit der Bewilligung einer außerplanmäßigen 
Aufwendung/ Auszahlung i. H. v. 274.176,00 EUR im Investitionshaushalt des TH 40 
im Haushaltsjahr 2021 an sich. 

2. Die Bürgerschaft beschließt die Bewilligung der außerplanmäßigen 
Aufwendungen/ Auszahlungen in Höhe von 274.176,00 EUR im Investitionshaushalt 
des TH 40 auf dem Produkt 20101 (Schulträgeraufgaben), Konto 78572000 
(Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze 
von 800,00 EUR) im Haushaltsjahr 2021 für die Beschaffung von CO2-Messgeräten 
mit Ampelfunktion zur Verbesserung des Lüftungsmanagements in 
Unterrichtsräumen für alle kommunalen Rostocker Schulen.

Beschlussvorschriften:
§ 22 Abs. 2 und 4 Kommunalverfassung M-V i.V.m. § 6 Abs. 4 Nr. 2 Hauptsatzung;
§ 3 (1) Nr. 4 Gesetz zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Kommunen  während 
der SARS-CoV-2-Pandemie M-V

bereits gefasste Beschlüsse: 
Keine

Begründung der Dringlichkeit:
Aufgrund der am 29. Juli 2021 in Kraft getretenen Förderrichtlinie mit Ablaufdatum 
31.10.2021 wird eine Beschlussfassung dringend benötigt, um schnellstmöglich in das 
öffentliche Vergabeverfahren eintreten zu können. Im Teilhaushalt 40 sind für diese 
außerplanmäßige Ausgabe keine Haushaltsmittel eingeplant. Daher bedarf es des 
Grundsatzbeschlusses und der Freigabe von finanziellen Mitteln aus dem TH 40.
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Sachverhalt:

Zu 1.:
Die Entscheidung über außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen 
20.000,00 – 375.000,00 EUR ist gem. § 6 Abs. 4 Nr. 2 der Hauptsatzung der HRO auf den 
Hauptausschuss übertragen. 

Die Bürgerschaft wird gebeten, die Angelegenheit aufgrund des vorliegenden Charakters 
einer Grundsatzentscheidung sowie der gegebenen Dringlichkeit an sich zu ziehen und 
über die Bewilligung zu entscheiden. Mit der Entscheidung über die Bewilligung ist auch 
die Grundsatzentscheidung zu treffen, ob die Schulgebäude der HRO mit CO2-Messgeräten 
ausgestattet werden sollen oder nicht. Die Verwaltung bewertet das Anliegen als wichtige 
Angelegenheit i. S. d. § 22 (2) der Kommunalverfassung M-V. Die nächste planmäßige 
Hauptausschusssitzung ist für den 14. September 2021 geplant. Die Entscheidung über die 
Bewilligung würde dem entsprechend um 19 Arbeitstage verzögert werden. 

Zur Ansichziehung ist entspr. § 22 Abs. 2 S. 4 KV M-V ein Beschluss mit der Mehrheit aller 
Mitglieder erforderlich.

Zu 2.:

Ein wichtiges Ziel der Corona-Politik des Landes ist es, den Regelbetrieb in Schulen auch 
in Zeiten einer Pandemie sicherzustellen.

Mit der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der 
Luftqualität in Unterrichtsräumen, aus dem MV-Schutzfonds vom 29.07.2021, werden 
Fördermittel in Höhe von 60% (max. 150,00 EUR) zur Beschaffung von CO2-Messgeräten 
mit Ampelfunktion als flankierende Maßnahme in Aussicht gestellt. 

Die CO2-Messgeräte mit Ampelfunktion messen den CO2-Gehalt in der Raumluft und 
geben ein optisches sowie ein akustisches Signal bei der Überschreitung von 
vorgegebenen Schwellenwerten für die Raumluftkonzentration in Unterrichtsräumen ab.

Zur Flankierung der entsprechenden Hygienekonzepte an den Schulen und zur 
Absicherung des Präsenzunterrichtes im Schuljahr 2021/2022 dient diese Maßnahme dazu, 
alle Räume für den Unterricht auch in Pandemiezeiten verfügbar zu halten sowie zur 
Steigerung der Leistungsfähigkeit der kommunalen Bildungsinfrastruktur.

Das öffentliche Vergabeverfahren und die Installation der CO2-Messgeräte in den Schulen 
sollen unmittelbar nach der Beschlussfassung durch die Bürgerschaft begonnen werden. 
Wir rechnen mit einer Umsetzung bis zum 01.04.2022.

Finanzielle Auswirkungen:
Die finanziellen Mittel stehen im TH 40 durch Minderauszahlungen im Bereich Hardware 
zur Verfügung. Geplant ist die Beantragung von Fördermitteln über die Förderrichtlinie zur 
Verbesserung der Luftqualität in Unterrichtsräumen. Dabei wird von einer Gesamtsumme 
von ca. 274.176,00 EUR brutto für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock nach einer 
ersten Kostenschätzung ausgegangen. Die Ausgaben für CO2-Messgeräte mit 
Ampelfunktion sind bis zu einer Höhe von 250,00 EUR je angeschafftem Gerät mit 60 % 
förderfähig (60 % = 150,00 EUR). Der Eigenanteil der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 
würde bei Bewilligung der Fördermittel somit voraussichtlich ca. 109.670,40 EUR brutto (s. 
Anlage 1) betragen.
Siehe Anlage 2 – Ergänzungsblatt Nr. 1 zu finanziellen Auswirkungen
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Weitere mit der Beschlussvorlage mittelbar in Zusammenhang stehende Kosten:

liegen nicht vor.

werden nachfolgend angegeben

Während der Zweckbindungsfrist von 5 Jahren ist nicht beabsichtigt einen Wartungsvertrag 
abzuschließen. Wir erwarten einen minimalen Anstieg des Stromverbrauchs, der über den TH 40 
gedeckt ist.

Claus Ruhe Madsen

Anlagen
1 Kostenschätzung CO2-Messgeräte mit Ampelfunktion öffentlich
2 Ergänzungsblatt Nr. 1 zu finanziellen Auswirkungen öffentlich

X
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Kostenschätzung
CO2-Messgeräte mit Ampelfunktion bis zu einer Höhe von 250,00 EUR je angeschafftem Gerät mit 60%

Anbieter Anzahl Einzelpreis netto Einzelpreis brutto Gesamtpreis brutto

Förderung pro 

Gerät Förderung gesamt Kosten HRO brutto

Internet (DKCO2-Light) 1536 225,00 €                 267,75 €                    411.264,00 €              150,00 €                230.400,00 €           180.864,00 €             

LKT Lüftungs- und 

Klimatechnik GmbH 

(EnviSense) 1536 150,00 €                 178,50 €                    274.176,00 €              107,10 €                164.505,60 €           109.670,40 €             

Siemens 1536 1.500,00 €              1.785,00 €                 2.741.760,00 €           150,00 €                230.400,00 €           2.511.360,00 €         

Brutto

TOP   3.2

Aktenmappe - 14 von 65

https://www.envisense.de/product/envisense-monitor/
https://www.envisense.de/product/envisense-monitor/
https://www.envisense.de/product/envisense-monitor/


Ergänzungsblatt Nr. 1 zu finanziellen Auswirkungen 
 
Teilhaushalt: 40 

- in EUR - 
laufende Nr. 
FHH 

Bezeichnung Gesamt-
ermächtigung 

Verfügbar zu bewilligender 
Mehrbedarf 

24 Summe der Einzahlungen aus  
Investitionstätigkeit 

1.596.700,00 1.285.961,61 0,00 

28 Summe der Auszahlungen aus  
Investitionstätigkeit 

9.455.089,37 5.525.824,54 274.176,00 

29 
 

Saldo der Ein- und Auszahlungen 
aus Investitionstätigkeit  

-7.858.389,37 -4.239.862,93 -274,176,00 

 
 
1. Mehrauszahlungen     

Produkt: 20101 Bezeichnung: Schulträgeraufgaben   Deckungskreis: 8403  
 
 Nummer Bezeichnung 
Investitionsmaßnahme neu Ausstattung mit CO2-Messgeräten (Corona) 
Investitionsposition neu Geringwertige Vermögensgegenstände 

(Kommunalrecht) 
Finanzauszahlungskonto 78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des 

Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 
800 EUR 

 
- in EUR - 

Ansatz   0,00 
Reste aus Vorjahren (HAR) + 0,00 
über-/außerpl. Auszahlungen +/- 0,00 
AO - 0,00 
Aufträge - 0,00 
noch verfügbar = 0,00 
Neue Haushaltsüberschreitung  274.176,00 
 
 
Begründung der vorgesehenen Mehrauszahlungen zur 
 
a) Unabweisbarkeit  
Die Absicherung des Regelbetriebs in den Schulen während der SARS-CoV-2-Pandemie  hat eine 
hohe Priorität. Wesentlicher Faktor zur Senkung der Ansteckungsgefahr ist unter anderem ein gutes 
Lüftungsmanagement zur Gewährleistung einer guten Luftqualität. Dies ist vor allem auch in den 
kommenden Herbst- und Wintermonaten, die erfahrungsgemäß eine höhere Viruslast mit sich 
bringen, von Bedeutung. CO2-Messgeräte mit Ampelfunktion helfen hierbei, das Lüftungsverhalten 
in den Unterrichtsräumen zu steuern. Mit der Förderrichtlinie Luftqualität an Schulen - FöRL 
LuftqualitätSchule M-V wird die Anschaffung dieser Geräte zum Teil durch das Land gefördert.  
Eine Verschiebung der Maßnahme ist zum einen wegen der akuten Pandemiesituation und zum 
anderen wegen des laut Förderrichtlinie vorgeschriebenen Umsetzungsbeginns bis spätestens 31. 
Oktober 2021 nicht möglich. 

b) Unvorhersehbarkeit: 

Die CO2-Messgeräte dienen der Absicherung des Schulregelbetriebs während der SARS-CoV-2-
Pandemie. Die FöRL LuftqualitätSchule M-V ist am 29. Juli 2021 in Kraft getreten. Sowohl der 
Pandemieausbruch als auch die Förderung waren zum Zeitpunkt der letzten Haushaltsplanung 
nicht abzusehen. Somit war die Auszahlung unvorhersehbar. 
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c) Überschreitung des Teilhaushaltes  
Wegen der Unvorhersehbarkeit der Pandemie sowie der Auflage einer Förderrichtlinie zum 29. Juli 
2021 konnte die Maßnahme in der Planung nicht berücksichtigt werden. Die im TH noch zur 
Verfügung stehenden Mittel werden  für die Durchführung anderer Maßnahmen benötigt. 
 
 
2. Minderauszahlungen      

Produkt: diverse  Bezeichnung: Schulen   Deckungskreis: 8401 
 
 Nummer Bezeichnung 
Investitionsmaßnahme diverse siehe Folgeblatt 
Investitionsposition diverse siehe Folgeblatt 
Finanzauszahlungskonto 78571000  

 
 
78572000 

Auszahlungen für bewegliche Sachen des 
Anlagevermögens über der Wertgrenze von 
800 EUR  
Auszahlungen für bewegliche Sachen des 
Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 
800 EUR 

 
- in EUR - 

Ansatz DK 8401  327.700,00 
Reste aus Vorjahren (HAR) DK 8401 + 309.223,44 
über-/außerpl. Auszahlungen DK 8401 +/- 0,00 
AO DK 8401 - 121.304,44 
Vorm. AO DK 8401  1983,50 
Aufträge DK 8401 - 50.042,86 
noch verfügbar DK 8401 = 463.592,64 
Neue Haushaltsüberschreitung DK 8401  274.176,00 
 
 
3. Nachweis der Deckung im investiven Finanzhaushalt in Höhe von 274.176 EUR  

 
Die Deckung erfolgt aus dem Deckungskreis 8401 für investive Auszahlungen des Teilhaushaltes 40. 
Für die Ausstattung der Rostocker Schulen mit Whiteboards wurden im Deckungskreis 8401 für das 
Jahr 2021 Mittel i.H.v. 251.800 EUR geplant. Davon wurden bereits 10.100 EUR angeordnet bzw. 
beauftragt. Eine Hardware-Ausschreibung ist in der Vorbereitung. Es verbleiben nach aktuellem 
Stand 241.700,00 EUR, die zur Deckung der Kosten der Beschaffung von CO2-Messgeräten i.H.v. 
274.176,00 EUR eingesetzt werden können. 
Außerdem wurden weitere Mittel zur Beschaffung von Hardware (PC, Bildschirme, Notebooks, 
Drucker) geplant, die nicht aus den Mitteln für den Medienentwicklungsplan finanziert werden. 
Diese werden i.H.v. 32.476 EUR zur Deckung der o.g. Kosten eingesetzt. 
 
Mit der am 29. Juli 2021 in Kraft getretenen Förderrichtlinie Luftqualität an Schulen - FöRL 
LuftqualitätSchule M-V wird die Anschaffung von CO2-Ampeln mit 60%, maximal 150 EUR je Gerät, 
gefördert.  Es ist beabsichtigt, diese Fördermittel zu beantragen und somit den Eigenanteil auf 
109.670,40 EUR zu reduzieren. 
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Anlage zu Pkt. 2. Minderauszahlungen 
 
Produktkonto 
Maßnahme 

Bezeichnung Ansatz Reste-VJ ÜPL/APL Gesamt Aufträge Angeordnet Verfügbar Als Deckungsmittel 
einzusetzen 

21802.78571000 
4021802999900108.8 

Hardware 50.000 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 49.297,54 

23103.78430000 
4023103999900108.14 

Standardsoftware unter 410 
EUR 

9.600 9.880,12 0,00 19.480,12 0,00 0,00 19.480,12 19.480,12 

23103.78571000 
4023103999900108.8 

Hardware 50.000 0,00 0,00 50.000,00 0,00 1.836,57 48.163,43 48.163,43 

23103.78572000 
4023103999900108.18 

GWG - Hardware 17.300 0,00 0,00 17.300,00 0,00 387,94 16.912,06 16.912,06 

23106.78430000 
4023106999900112.14 

Standardsoftware unter 410 
EUR 

0 15.650,00 0,00 15.650,00 0,00 0,00 15.650,00 15.650,00 

23108.78410000 
4023108201300113.2 

Datenverarbeitungssoftware 0 56.613,80 0,00 56.613,80 0,00 0,00 56.613,80 56.613,80 

23108.78572000 
4023108201300113.18 

GWG - Hardware 0 68.059,05 0,00 68.059,05 0,00 0,00 68.059,05 68.059,05 

SUMME  126.900 150.202,97 0,00 277.102,97 0,00 2.224,51 274.878,46 274.176,00 
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Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage
2021/BV/2396

öffentlich

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

fed. Senator/-in:
S 3, Steffen Bockhahn

Federführendes Amt:
Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Beteiligt:
Hauptamt
Zentrale Steuerung
Kämmereiamt
Rechts- und Vergabeamt

Satzung zur Kindertagesförderung in Kindertageseinrichtungen in der 
Hanse- und Universitätsstadt Rostock (KiföG- Satzung)
Geplante Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

10.08.2021 Jugendhilfeausschuss Empfehlung
17.08.2021 Finanzausschuss Empfehlung
18.08.2021 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag: 
Die Bürgerschaft beschließt die Satzung zur Kindertagesförderung in Kindertages-
einrichtungen in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (KiföG- Satzung) - Anlage 1.
 
Beschlussvorschriften: § 22 (3) Nr. 6 Kommunalverfassung M-V

bereits gefasste Beschlüsse: 
- Nr. 2011/BV/2652 vom 09.05.2012

Satzung über die Nutzung und Finanzierung der Plätze der Kindertagesförderung in der 
Hansestadt Rostock (KiföG-Satzung)

- Nr. 2021/BV/4220 vom 15.05.2013
Erste Änderung der Satzung über die Nutzung und Finanzierung der Plätze der 
Kindertagesförderung in der Hansestadt Rostock (KiföG-Satzung) 

- Nr. 2014/AN/5212 vom 5. März 2014 
Zweite Satzung zur Änderung der Satzung über die Nutzung und die Finanzierung der 
Plätze in der Kindertagesförderung in der Hansestadt Rostock(KiföG-Satzung) 

Begründung der Dringlichkeit für den Jugendhilfe- und den Finanzausschuss:
Die Dringlichkeit liegt insbesondere darin, dass das Thema Erhöhung des 
Personalschlüssels aktuell sehr öffentlichkeitswirksam diskutiert wird und der 
Bürgerschaft zu ihrer Sitzung am 16.06.2021 bereits 2 Anträge zur Beschlussfassung dazu 
vorlagen. Diese wurden vor dem Hintergrund vertagt, dass die Verwaltung der 
Bürgerschaft in ihrer Sitzung am 18. August 2021 einen abgestimmten Vorschlag zur 
Umsetzung der vorliegenden Anträge zur Kindertagesförderung vorlegt. 

Die für die Beschlussfassung notwendige Aussage des Landes MV, dass die Anpassung des 
Personalschlüssels im Satzungsentwurf dem gesetzlichen Standard nach dem KiföG M-V 
entspricht und damit die nach diesem Gesetz vorgesehene Landesbeteiligung auslöst, 
liegt der Verwaltung erst seit dem 28.07.2021 vor.
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Sachverhalt:   
Das Gesetz zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Tagespflege 
vom 1. April 2004 (GVOBI. M-V S.146), das zuletzt durch das Gesetz vom 31. Dezember 2018 
(GVOBI. M-V S.417) geändert worden ist, wurde am 1. Januar 2020 durch das Gesetz zur 
Einführung der Elternbeitragsfreiheit, zur Stärkung der Elternrechte und zur Novellierung 
des Kindertagesförderungsgesetzes Mecklenburg- Vorpommern (Kindertagesförderungs-
gesetz- KiföG M-V) vom 4. September 2019 abgelöst. 

Mit dem neuen KiföG M-V wurden die Einführung der Elternbeitragsfreiheit, die Verein-
fachung und Entbürokratisierung des Systems der Finanzierung der Kindertagesförderung 
und weitere wesentliche Änderungen in der Kindertagesbetreuung beschlossen. 
Das Kindertagesförderungsgesetz M-V legt weiterhin eine Beteiligung des Landes Meck-
lenburg Vorpommern mit 54,5 % an den Gesamtkosten der Kindertagesbetreuung fest.
Da die aktuelle Satzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock nicht den gesetzlichen 
Anforderungen Rechnung trägt und zu einem großen Teil neuen Regelungen des KiföG M-V 
widerspricht, muss diese vollständig an das novellierte Kindertagesförderungsgesetz M-V 
angepasst werden. Ein Änderungsbedarf ergibt sich u.a. daraus, dass das Fachkraft- Kind- 
Verhältnis im Bereich des Kindergartens nicht mehr davon ausgeht, dass eine Fachkraft 
durchschnittlich 18 Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Eintritt in die 
Schule (Kindergarten) fördert. Entsprechend § 14 Abs. 1 Nr. 2 KiföG M-V sind es seit 
1. August 2015 durchschnittlich 15 Kinder. Ebenfalls findet in der derzeitig gültigen Satzung 
die Elternbeitragsfreiheit gem. § 29 Abs.1 KiföG M-V keine Berücksichtigung. 

Im Beschlussvorschlag zur KiföG-Satzung erfolgt die Umsetzung der sich aus der Praxis 
ergebenden Notwendigkeit einer Verbesserung des Personalschlüssels in den Betreuungs-
formen Krippe, Kindergarten und Hort sowie des dazu in der Bürgerschaft geäußerten 
politischen Willens.

Weiterhin soll es eine Veränderung der Berechnungsgrundlage des Freistellungsanteils für 
die Leitungstätigkeit geben. Zur Berechnung des Freistellungsanteils wird künftig auf die 
Anzahl der Vollzeitäquivalentente der in der Einrichtung angestellten pädagogischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (VZÄ) abgestellt, welche auch von der Anzahl der in der 
Einrichtung geförderten Kinder abhängt.

Infolge der Gesetzesänderung sowie der aktuellen Herausforderungen in der Tages-
betreuung von Kindern ist die Satzung zur Kindertagesförderung in Kindertages-
einrichtungen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (KiföG- Satzung) neu zu fassen.

aufzuhebende Beschlüsse:
- Nr. 2011/BV/2652 vom 09.05.2012
- Nr. 2012/BV/4220 vom 15.05.2013
- Nr. 2014/AN/5212 vom 05.03.2014

Bei Eingliederungshilfeleistungen im Hort handelt es sich in der Regel um Leistungen zur 
Sozialen Teilhabe nach §§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. 78 SGB IX. Mit der Umsetzung der 
3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zum 01.01.2020 wurde die Kosten-
beteiligung an Leistungen der Eingliederungshilfe in den §§ 135 ff. neu geregelt. 
Die Neuausrichtung führt zu einer Entlastung der leistungsberechtigten Personen bzw. bei 
minderjährigen leistungsberechtigten Kindern der im Haushalt lebenden Eltern bzw. 
Elternteile und berücksichtigt neben der Einkommenssituation auch die Personenanzahl 
des Haushaltes. So sind Eltern, die gemeinsam mit ihrem minderjährigen Kind in einem 
Haushalt leben, nur dann zur Aufbringung eines Beitrags zu den Aufwendungen der 
Leistungen zur Sozialen Teilhabe im Hort verpflichtet, wenn ihr gemeinsames Brutto-
jahreseinkommen aus einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach Abzug aller 
Werbungskosten sowie Freibeträgen nach § 136 SGB IX einen Betrag von 63.168,00 € über-
steigt. Durch den bestehenden Bürgerschaftsbeschluss Nr. 2014/AN/5212 sind in diesen 
Einzelfällen die Kostenbeteiligungen der Eltern in Form einer freiwilligen Leistung zu 
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übernehmen. Jährlich werden somit 11.640,00 € aufgrund des § 2 KiföG Satzung nicht von 
den im Haushalt lebenden Eltern bzw. Elternteilen gefordert. Dies widerspricht den 
Regelungen der Bundesgesetzgebung und stellt minderjährige Leistungsberechtigte, die 
Leistungen zur Sozialen Teilhabe im Hort nach §§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. 78 SGB IX beziehen, 
im Vergleich zu anderen anspruchsberechtigten minderjährigen/volljährigen Personen, 
die Leistungen zur Sozialen Teilhabe nach §§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. 78 SGB IX außerhalb des 
Hortes beziehen, besser. 
  
Finanzielle Auswirkungen:
Teilhaushalt: 50 Produkt: 36101 Bezeichnung: Tageseinrichtungen

HH-jahr Kto./ Bez. Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
  Erträge Aufwendungen Einzahlungen Auszahlungen
2022 41442070 - 

Zuweisungen 
vom Land - 
allgemeine 
Förderung 
Kita

5.442.845,90€  - - -

2022 54191100 - 
Zuweisungen 
und 
Zuschüsse 
für laufende 
Zwecke 
(KiföG M-V) - 
Entgelte

 -                9.986.873,22€ - -

2022 61442070 - 
Zuweisungen 
vom Land - 
allgemeine 
Förderung 
Kita

 - -                5.442.845,90€ -

2022 74191100 - 
Zuweisungen 
und 
Zuschüsse 
für laufende 
Zwecke 
(KiföG M-V) - 
Entgelte

- - -               
9.986.873,22€

2023 41442070 - 
Zuweisungen 
vom Land - 
allgemeine 
Förderung 
Kita

              
5.551.702,82€

- - -

2023 54191100 - 
Zuweisungen 
u. Zuschüsse 
für laufende 
Zwecke 
(KiföG M-V) - 
Entgelte

-             10.186.610,68€ - -

2023 61442070 - 
Zuweisungen 
vom Land - 
allgemeine 
Förderung 
Kita

- - 5.551.702,82€ -
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2023 74191100 - 
Zuweisungen 
und 
Zuschüsse 
für laufende 
Zwecke 
(KiföG M-V) - 
Entgelte

- - -    
10.186.610,68€

Die finanziellen Auswirkungen der Erhöhung des Personalschlüssels wurden auf Basis der 
betreuten Kinder zum Stichtag 01.03.2021 und bei Anwendung des TVöD ermittelt. 

Die Verwaltungskosten wurden mit 6,3 % (auf Personalkosten) kalkuliert. In dieser Position 
kann mit steigender Bezugsgröße von einer Absenkung ausgegangen werden.

Im Bereich der Krippe, dem Kindergarten und dem Hort entstehen für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern und die Hanse- und Universitätsstadt Rostock im Jahr 2022 
Mehrkosten im Personal- und Verwaltungsbereich von insgesamt bis zu 9.565.910,64 EUR. 
Davon sind 8.998.975,20 EUR dem Personal und 566.935,44 EUR der Verwaltung zuzuordnen. 
Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock finanziert 45,5 %, also 4.352.489,34 EUR.

Im Jahr 2023 entstehen Mehrkosten von bis zu 9.178.954,70 EUR im Bereich des Personals 
und 578.274,15 EUR im Bereich der Verwaltung. Von der Gesamtsumme 9.757.228,85 EUR, 
hat die Hanse- und Universitätsstadt Rostock 4.439.539,13 EUR (45,5%) aufzubringen.

Durch den höheren Personalbedarf im Bereich der Leitung ergeben sich insgesamt für das 
Jahr 2022 zusätzliche Personalkosten in Höhe von 396.013,72 EUR und Verwaltungs-
mehrkosten von 24.948,86 EUR, wobei sich der Anteil der Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock auf 191.537,98 EUR beläuft. Im Jahr 2023 liegen die Mehrkosten im Bereich des 
Leitungspersonals bei 403.933,99 EUR und bei der Verwaltung bei bis zu 25.447,84 EUR. 
Der Anteil für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist mit 195.368,74 EUR zu beziffern.

Die finanziellen Mittel sind Bestandteil der zuletzt beschlossenen Haushaltssatzung.
 

Weitere mit der Beschlussvorlage mittelbar in Zusammenhang stehende Kosten:

liegen nicht vor.

werden nachfolgend angegeben
    

 
 
 
 
Claus Ruhe Madsen

Anlagen
1 KiföG Satzung HRO öffentlich
2 Satzung mit Erläuterung öffentlich
3 Synopse Satzung öffentlich

 

 X
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Anlage 1 zur Beschlussvorlage 
Nr. 2021/BV/2396

S. 1/7

Satzung zur Kindertagesförderung in Kindertageseinrichtun-
gen in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (KiföG-Sat-
zung)

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Satz 1 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg- Vor-
pommern in der Fassung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 777), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. MV S. 467), sowie der §§ 2, 14 Abs. 2, 
24 Abs. 1 Satz 7, 27 Abs. 1 Satz 8 des Gesetzes zur Einführung der Elternbeitragsfreiheit, zur 
Stärkung der Elternrechte und zur Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes Meck-
lenburg-Vorpommern (Kindertagesförderungsgesetz - KiföG M-V) vom 4. September 2019 
(GVOBl. M- V, S. 558 KiföG M-V) wird nach Beschlussfassung der Bürgerschaft der Hanse- 
und Universitätsstadt Rostock vom ... die nachfolgende Satzung erlassen:

§ 1 Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für alle in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock tätigen Träger und 
Betreiberinnen und Betreiber von Kindertageseinrichtungen sowie Kinder, welche ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock haben und für deren 
Eltern im Sinne des KiföG M-V.

§ 2 Begriffsbestimmungen

Sozialraumorientierung

Die Kinder- und Jugendhilfe der Hanse- und Universitätsstadt Rostock richtet ihre Leistun-
gen und Angebote an den Grundsätzen der Sozialraumorientierung aus. Maßgeblich ist das 
Jugendhilfeplanungskonzept der Hanse- und Universitätsstadt Rostock in der jeweils aktu-
ellen Fassung. 

Die sozialräumlichen Gremien sind im Jugendhilfeplanungskonzept festgelegt und bilden die 
Verbindung zwischen der operativen Arbeit im Sozialraum und den strategischen Prozessen 
in den Planungsgruppen und dem Unterausschuss Jugendhilfeplanung/Jugendhilfeaus-
schuss.

Sozialraumorientierung ist die konsequente Ausrichtung an den Ressourcen des Einzelnen 
und des Sozialraums, die Orientierung am Willen der Menschen als maßgebliche Leitlinie 
allen Handelns und stärkt die Selbstwirksamkeit des Einzelnen und das Gemeinwesen.

Soziale und sozialräumliche Gegebenheiten

Soziale und sozialräumliche Gegebenheiten bilden als Indikatoren das Gesamtbild eines 
Sozialraums ab und dienen zur Darstellung und Vergleichbarkeit der Sozialräume als 
Grundlage zur Weiterentwicklung der vorhandenen Strukturen und Leistungsangebote.

Dies geschieht unter Berücksichtigung soziostruktureller Faktoren und der vorhandenen In-
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frastruktur.

Personalschlüssel

Der Personalschlüssel gibt als verhandelbare Orientierungsgröße die regelmäßige Anzahl der 
Fachkräfte in Vollzeitäquivalenten (VZÄ) vor, die in der jeweiligen Kindertageseinrichtung für 
die Betreuung der Kinder (mittelbare und unmittelbare pädagogische Arbeit) zur Verfügung 
steht. Ein Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht dabei 40 Arbeitsstunden pro Woche. Bei der Er-
mittlung des Personalschlüssels wird die mögliche Jahresöffnungszeit zur möglichen Jahres-
arbeitszeit ins Verhältnis gesetzt.

§ 3 Fachkraft-Kind-Verhältnis

(1) Das Fachkraft-Kind-Verhältnis beschreibt, wie viele Kinder durch eine Fachkraft durch-
schnittlich gefördert werden.

(2) Als Zeiträume für die Ermittlung des durchschnittlichen Fachkraft-Kind-Verhältnisses 
gemäß § 14 Abs. 2 KiföG M-V werden jeweils die Monate von Januar bis Juni sowie Juli bis 
Dezember des Jahres festgelegt.

(3) § 14 Abs. 1 KiföG M-V bleibt unberührt.

(4) Die Fachkraft-Kind-Relation ist unter Berücksichtigung sozialer und sozialräumlicher Ge-
gebenheiten bedarfsgerecht anzupassen. Auf bestehende Förderprogramme für zusätzliche 
Bedarfe wird hingewiesen und von ihrer selbstständigen Inanspruchnahme durch die Leis-
tungserbringerinnen und Leistungserbringer ausgegangen. Sind darüber hinaus Bedarfe auf-
gezeigt und durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe anerkannt, können ge-
sondert zusätzliche Fachkräfte vereinbart werden.

§ 4 Vorschriften zur Förderung von Kindern

(1) Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock unterstützt nach Maßgabe dieser Satzung und 
der Vorschriften nach SGB IX und SGB VIII die inklusive Förderung.

(2) Die Eltern und der Träger der Kindertageseinrichtung schließen einen schriftlichen Be-
treuungsvertrag. Dieser sollte mindestens folgende Regelungen enthalten:

1. die zu erbringende Leistung,

2. die Rechte und Pflichten, insbesondere die Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte der El-
tern,

3. die täglichen Betreuungszeiten des Kindes,

4. die Verpflegung des Kindes gemäß KiföG M-V,

5. die Modalitäten der Beendigung von Betreuungsverträgen, insbesondere Formerforder-
nisse und angemessene Kündigungsfristen.
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(3) Der Betreuungsvertrag ist unter Bezugnahme auf die Inhalte der zwischen dem Träger 
der jeweiligen Einrichtung und dem öffentlichen Jugendhilfeträger abgeschlossenen Leis-
tungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarung abzuschließen.

§ 5 Förderung in Kindertageseinrichtungen

(1) Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 
haben, können im Rahmen des bestehenden Rechtsanspruches gemäß KiföG M-V und SGB 
VIII (Kinder- und Jugendhilfe) gefördert werden, ohne dass es einer Berechtigung des örtli-
chen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe bedarf.

(2) Sollten die Eltern für ihr Kind bis zum Eintritt in die Schule eine Ganztagsförderung be-
anspruchen, so sind die Notwendigkeit bzw. die Erforderlichkeit der Inanspruchnahme ge-
genüber dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe plausibel zu machen. Im Falle der 
Plausibilität erhalten die Eltern einen Berechtigungsschein.

(3) Zur Ermittlung des individuellen Bedarfs einer Förderung von Kindern, die das erste Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben, haben die Eltern den Bedarf gegenüber dem örtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe plausibel zu machen. Die zu beachtenden Kriterien rich-
ten sich nach § 6 Abs. 3 KiföG M-V. Im Falle der Plausibilität erhalten die Eltern einen Berech-
tigungsschein.

(4) Zur Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebots in der Hortförderung haben die 
Eltern die Bedarfe gegenüber dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe plausibel zu 
machen. Die zu beachtenden Kriterien richten sich nach § 6 Abs. 4 KiföG M-V. Im Falle der 
Plausibilität erhalten die Eltern einen Berechtigungsschein.

§ 6 Zusätzliche Bedarfe

(1) Unabhängig von dem im KiföG M-V festgelegten Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreu-
ung können Kinder, deren Eltern es wünschen (Bedürfnis), einen Ganztagsplatz in einer Kin-
dertageseinrichtung nutzen. Die Möglichkeit der Erhöhung des Betreuungsumfangs ist mit 
dem Träger der jeweiligen Kindertageseinrichtung abzustimmen. Die Differenz der Kosten, 
die durch die Inanspruchnahme über den festgelegten Rechtsanspruch hinaus entsteht, tra-
gen die Eltern.

(2) Die Übernahme der gem. § 29 Abs. 3 KiföG M-V von den Eltern zu tragenden Mehrkosten 
während der Schulferien oder der Mehrkosten gem. § 7 Abs. 3 KiföG M-V durch die Hanse- 
und Universitätsstadt Rostock erfolgt auf einen entsprechenden Antrag der Eltern beim ört-
lichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Die Eltern müssen nachweisen, dass die täglichen 
bzw. wöchentlichen Betreuungszeiten im Einzelfall nicht der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf gerecht wurden. Die Aufstellung der Kosten durch die Träger muss ausweisen, warum 
und für welche Zeiträume Mehrkosten zu den Betreuungsansprüchen aus § 7 KiföG M-V ent-
standen sind. Hierzu sind der tatsächliche tägliche Betreuungsbeginn und das Ende der Be-
treuungszeit anzugeben.
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(3) Die zu übernehmenden Kosten werden nach Rechnungslegung vom örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe an den jeweiligen Träger der Kindertageseinrichtung bargeldlos ge-
zahlt.

§ 7 Kita-Stadtelternrat

Der Kita-Stadtelternrat kann für die administrative Tätigkeit jährlich mit bis zu 600 Euro un-
terstützt werden. Die Bereitstellung erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die Haushaltsmittel dem 
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur Verfügung stehen. Das Verfahren zur Ausrei-
chung der Mittel wird durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe geregelt.

§ 8 Finanzierung

(1) Verfahren zum Abschluss von Vereinbarungen

Mit Aufforderung zur Verhandlung der Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer oder 
des Leistungsträgers zum Abschluss neuer Vereinbarungen sind die Formulare des örtlichen 
Trägers der öffentlichen Jugendhilfe für die Leistungs- und Qualitätsentwicklungsvereinbarun-
gen und die Entgeltkalkulationen vollständig einzureichen. Die Leistungs- und Qualitätsent-
wicklungsvereinbarung (LQV) sowie die dazugehörigen Kalkulationen sind in bearbeitbarer 
Form im Word- bzw. Excel-Format auf elektronischem Weg einzureichen.

Die Verhandlungsaufforderung für mehr als eine Kindertageseinrichtung zum gleichen Zeit-
punkt soll im Sinne einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit (§ 4 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII) in 
der Regel drei Monate vor Beginn des Vereinbarungszeitraumes gestellt werden. Die Laufzeit 
der Vereinbarung sollte mindestens 12 Monate betragen.

Auf Anforderung haben die Träger für die Einrichtung die Einnahmen und Ausgaben der zuletzt 
abgerechneten Wirtschaftsperiode oder Auszüge hiervon vorzulegen. Darüber hinaus kann der 
örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Einzelfall zur Plausibilisierung verlangen:

 für den künftigen Vertragszeitraum das Einrichten einer Kostenstelle für diese Einrichtung,

 Auszüge aus dem internen Rechnungswesen zu einzelnen Kostenarten,

 Darlegung der Abgrenzung (Kostenverteilungsschlüssel) bei einrichtungsübergreifenden 
Kostenarten und insoweit Offenlegung der Gesamtkosten,

 Aufschlüsselung von (echten oder unechten) Gemeinkosten und Nachweis aus dem inner-
betrieblichen Rechnungswesen (Belege usw.),

 Einsicht in Unterlagen aus dem innerbetrieblichen Rechnungswesen.
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(2) Personalschlüssel

Die Ermittlung des Personalschlüssels erfolgt einrichtungsbezogen nach folgenden Richtwer-
ten:

Krippe

Krippe

ganztags (durchschnittlich) 1,37 VZÄ zu 6

Teilzeit 6 h 0,97 VZÄ zu 6

halbtags 4 h 0,64 VZÄ zu 6

Kindergarten

Kindergarten

ganztags (durchschnittlich) 1,56 VZÄ zu 15

Teilzeit 6 h 1,04 VZÄ zu 15

halbtags 4 h 0,69 VZÄ zu 15

Hort

Hort ohne Frühdienst Hort mit Frühdienst 6 h

ganztags 5 h 0,81 VZÄ zu 22 0,97 VZÄ zu 22

Teilzeit 3 h 0,48 VZÄ zu 22 0,48 VZÄ zu 22

Diese Richtwerte sind Orientierungsgrößen als Ausgangspunkt für die Leistungs-, Qualitäts-
entwicklungs- und Entgeltvereinbarungen

(3) Leitungsanteile

Die Leitung einer Kindertageseinrichtung ist eine komplexe und vielschichtige Aufgabe, die ne-
ben der erforderlichen Qualifikation auch ausreichend Zeitanteile zur Erfüllung der 
Tätigkeit benötigt. Sie ist verantwortlich für die Sicherstellung der pädagogischen Qualität der 
Einrichtung und muss täglich umfangreiche Managementaufgaben lösen und einen 
reibungslosen Betriebsablauf gewährleisten. Die Einrichtungsleitung ist in Umsetzung der So-
zialraumorientierung ebenso verantwortlich für Sozialraum- und Netzwerkarbeit. Dazu gehört 
die Mitarbeit in sozialräumlichen Gremien des Jugendhilfeplanungskonzeptes. Der Freistel-
lungsanteil für die Leitungstätigkeit richtet sich nach der Anzahl der Vollzeitäquivalente des 
pädagogischen Personals in der jeweiligen Einrichtung und beträgt mindestens 0,5 VZÄ, regel-
mäßig 1:16 (als Verhältniszahl) und höchstens 1,75 VZÄ. Berechnungsgrundlage sind die Be-
triebserlaubnis unter Berücksichtigung der vereinbarten Auslastung und der sich daraus erge-
bende Personalbedarf.
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§ 9 Auszahlung der Leistungen

(1) Eine Finanzierung nach dieser Satzung erhalten nur Träger im Sinne des KiföG M-V, die im 
Rahmen der Jugendhilfeplanung bedarfsgerechte - insbesondere den vereinbarten fachlichen 
Standards entsprechende - Leistungen erbringen können, über eine gültige Betriebserlaubnis 
verfügen sowie mit dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe eine Leistungs- und Qua-
litätsentwicklungsvereinbarung und Entgeltvereinbarung abgeschlossen haben.

(2) Die Finanzierung erfolgt monatlich auf der Grundlage der am 1. des Monats bestehenden 
Betreuungsverträge für tatsächlich geförderte Kinder mit gewöhnlichem Aufenthalt in der 
Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Die Leistungserbringerin oder der Leistungserbringer 
muss bis zum 25. des Vormonats die Belegung zum 1. des Folgemonats an den örtlichen Trä-
ger der öffentlichen Jugendhilfe melden. Diese Meldung beinhaltet Neuanmeldungen, Ände-
rungen im Betreuungsumfang und Betreuungsform sowie Abmeldungen. Die Zahlung der mo-
natlichen Finanzierungsanteile an die Leistungserbringerin oder den Leistungserbringer er-
folgt bis zum 10. Werktag des Monats. Ausgenommen ist ein Wechsel des Zuständigkeitsbe-
reiches bei Umzug innerhalb des laufenden Monats. Hier erfolgt eine anteilige Finanzierung.

(3) Um die Eingewöhnung zu gewährleisten, beginnt die Finanzierung am 1. des Monats, in 
dem die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind.

(4) Für die Finanzierung eines erstmalig in der Kindertageseinrichtung geförderten Kindes 
im Rahmen der Halbtags- bzw. Teilzeitbetreuung ist ein Betreuungsnachweis mit Unter-
schriften der Vertragspartner beim örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe vorzulegen.

(5) Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock als örtlicher Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe behält sich vor, bei der Leistungserbringerin oder dem Leistungserbringer einen Ab-
gleich zwischen gemeldeten belegten Plätzen, den Betreuungsverträgen und den Anwesen-
heitslisten durchzuführen.

(6) Erfolgt der Übergang von der Förderung in einer Kindertageseinrichtung in die Hortför-
derung im laufenden Monat, kann die Verwaltung dem Jugendhilfeausschuss einen Vorschlag 
zur Abrechnung des betreffenden Monats vorlegen. Die Regelung soll im Vorfeld über einen 
Zeitraum von zwei Jahren festgelegt werden. Folgt ein Träger diesem Vorschlag nicht, wird 
dort in beiden Jahren kalendertäglich abgerechnet. Der Eintritt in die Schule ist der Zeitpunkt, 
ab dem ein Kind tatsächlich die Schule besucht.

§ 10 Übernahme der Verpflegungskosten

(1) Voraussetzung zur Übernahme der Verpflegungskosten gem. § 29 Abs. 2 KiföG M-V ist ein 
entsprechender Antrag beim örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Leistungen für Bil-
dung und Teilhabe sind gem. § 31 KiföG M-V vorrangig in Anspruch zu nehmen.

(2) Es werden unabhängig von der Anwesenheit 17 Tage/Monat Verpflegung angenommen 
und gezahlt. Diese Anzahl berücksichtigt die durchschnittlich ermittelten Urlaubs- und 
Krankheitstage der Kinder.
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§ 11 Anpassung bestehender Vereinbarungen

Frühestens 12 Monate nach Laufzeitbeginn der bestehenden Leistungs- und Qualitätsentwick-
lungs- und Entgeltvereinbarungen ist die Anpassung der personellen Ausstattung einschließ-
lich der daraus resultierenden finanziellen Folgen entsprechend der vorliegenden Satzung 
möglich.

§ 12 Schlussbestimmungen

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Nutzung und die Finanzierung der Plätze der Kinder-
tagesförderung in der Hansestadt Rostock (KiföG-Satzung) vom 22. Mai 2012, veröffentlicht im 
Amts- und Mitteilungsblatt der Hansestadt Rostock Nr. 11 vom 31. Mai 2012, zuletzt geändert 
durch die  Zweite Satzung zur Änderung der Satzung über die Nutzung und die Finanzierung 
der Plätze der Kindertagesförderung in der Hansestadt Rostock (KiföG-Satzung) vom 2. April 
2014, veröffentlicht im Amts- und Mitteilungsblatt der Hansestadt Rostock Nr. 7 vom 9. April 
2014, außer Kraft.

(3) Soweit ein wirksamer Rahmenvertrag gemäß § 24 Abs. 5 Satz 1 KiföG M-V i. V. m. § 78 f SGB 
VIII über den Inhalt der Vereinbarungen nach § 24 Abs. 1 KiföG M-V existiert, gehen dessen 
Bestimmungen konkurrierenden Regelungen in dieser Satzung vor, soweit die Regelungen im 
Rahmenvertrag spezieller sind und dies von den Rahmenvertragspartnern so gewollt ist. Diese 
Bestimmung gilt nur für Mitglieder der Verbände der Träger der freien Jugendhilfe und Verei-
nigungen sonstiger Leistungserbringer.

(4) Die Regelungen dieser Satzung werden nach Abschluss des jeweiligen Kalenderjahres, 
spätestens bis zum 30. September des sich anschließenden Kalenderjahres, durch den Ober-
bürgermeister der Hanse- und Universitätsstadt Rostock überprüft. Dieser unterrichtet die 
Bürgerschaft unverzüglich über mögliche Änderungsbedarfe.

Rostock, 

Claus Ruhe Madsen
Oberbürgermeister
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Satzung mit Erläuterung und Begründung  

 

Satzungstext Begründung/ Erläuterung finanzielle Auswirkungen 
§ 1 Geltungsbereich  
 

  

§ 2 Begriffsbestimmungen  
 

 
§ 2 der Satzung definiert die für die Satzung relevante 
Begriffsbestimmungen. 
 
 
 

 

§ 3 Fachkraft-Kind-Verhältnis  
Abs.1 

 
 
 
 
Abs. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abs. 3  
 
 

 
Das Fachkraft- Kind- Verhältnis regelt altersabhängig für 
die Krippe, den Kindergarten und den Hort, wie viele Kinder 
eine pädagogische Fachkraft in der jeweiligen Förderart 
durchschnittlich fördert.  
 
Das Fachkraft- Kind- Verhältnis muss in jeder Einrichtung 
auf einen Zeitraum von sechs Monaten durchschnittlich 
dem in § 14 Abs. 1 KiföG M-V festgeschriebenen Verhältnis 
entsprechen. Zulässig sind jedoch Abweichungen, sofern 
das Fachkraft- Kind- Verhältnis im Durchschnitt eingehalten 
wird. Jedoch darf eine Fachkraft in diesem Zeitraum 
maximal: in der Kinderkrippe 7 Kinder, im Kindergarten 18 
Kinder und im Hort 25 Kinder fördern. 
 
- 
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Abs. 4 Gem. § 14 Abs. 2 S. 1 müssen Landkreise und kreisfreie 
Städte das Merkmal der der sozialen und sozialräumlichen 
Gegebenheiten in Satzungen ausgestalten. Dies setzt eine 
Ermittlung der sozialen und sozialräumlichen 
Gegebenheiten voraus. Grundlage hierfür ist die 
Bedarfsplanung nach § 8 Abs. 1 KiföG M-V und § 80 Abs. 3 
SGB VIII. Somit können die Gegebenheiten einer Region 
Berücksichtigung finden und bei Bedarf positiv vom 
gesetzlichen Fachkraft- Kind- Verhältnis abgewichen 
werden. Dies führt nicht zwingend zu einer Erhöhung des 
Personalschlüssels in den Einrichtungen, sondern kann 
auch die Stärkung sozialräumlicher Angebote beinhalten. 

§ 4 Vorschriften zur Förderung 
von Kindern 
 
Abs.1 
 
 
 
 
 
Abs. 2 
 
 
 
Abs. 3 

 
 
 
§ 4 Abs. 1 der Satzung folgt dem Leitgedanken der 
grundsätzlich gemeinsamen Förderung von Kindern, die im 
Sinne des SGB VIII und des SGB IX behindert oder von 
Behinderung bedroht sind und deshalb einen besonderen 
Förderbedarf haben, und von Kindern ohne Behinderung. 
 
Gem. § 2 Abs. 10 KiföG M-V ist ein Betreuungsvertrag mit 
wesentlichen Punkten zwischen dem Träger der 
Kindertageseinrichtung und den Eltern zu schließen. 
 
- 

 

§ 5 Förderung in 
Kindertageseinrichtungen  
Abs. 1 
 
 
 

 
 
Ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Eintritt in 
die Schule haben alle Kinder mit gewöhnlichen Aufenthalt 
in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock einen 
Rechtsanspruch auf Kindertagesförderung (Vgl. § 6 KiföG M-
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Abs. 2 
 
 
 
 
 
Abs. 3 
 
Abs. 4 

V). Dieser Rechtsanspruch kann ohne vorherige Ausstellung 
eines Berechtigungsscheines in Anspruch genommen 
werden. Jedoch muss bei erstmaliger Inanspruchnahme ein 
Betreuungsnachweis bei dem örtlichen Träger der 
Jugendhilfe vorgelegt werden (vgl. § 9 Abs. 4 der Satzung). 
 
Der Rechtsanspruch beinhaltet eine Förderung von 30 
Wochenstunden bis Schuleintritt gem. § 7 Abs. 1 KiföG M-V. 
Bei einer Betreuung von mehr als 30 Wochenstunden 
müssen Nachweise vorgelegt werden, die einen höheren 
Anspruch begründen § 7 Abs. 3 KiföG M-V. 
 
- 
 
Für die Hortbetreuung besteht kein Rechtsanspruch. 

§ 6 Zusätzliche Bedarfe  
Abs. 1 
 
 
 
 
Abs.2 
Abs. 3 

 
Unabhängig von dem im KiföG M-V festgelegten 
Rechtsanspruch (Teilzeitförderung) können Kinder, deren 
Eltern die Notwendigkeit der Inanspruchnahme einer 
Ganztagsförderung nicht darlegen können, wenn sie es 
wünschen einen Ganztagsplatz in Absprache mit der 
Kindertageseinrichtung in Anspruch nehmen. Die 
Mehrkosten tragen die Eltern. 
 
- 
- 
 

 

§ 7 Kita-Stadtelternrat  
 

Bei der finanziellen Unterstützung handelt es sich um eine 
freiwillige Aufgabe. Im KiföG-M-V wird lediglich geregelt, 
dass das Land nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel und unter den Bestimmungen des 

 
 
- jährlich bis zu 600,- Euro 
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Landesreisekostengesetzes die Tätigkeit des 
Landeselternrates fördert (vgl. § 22 Abs. 7 KiföG M-V). 
 
Neben dem regelmäßigen Austausch mit der Verwaltung 
benötigt der Kita-Stadtelternrat für seine ehrenamtliche 
Tätigkeit im Interesse der Weiterentwicklung der 
Kindertagesförderung in der Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock jedoch auch eine finanzielle Unterstützung vom 
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für: 

 Möglichkeiten der Kommunikation  
 Öffentlichkeitsarbeit 
 digitale Arbeitsmedien 
 externe Expertise. 

§ 8 Finanzierung  
 
Abs.1 Verfahren 
 
 
Abs. 2 Personalschlüssel 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die Verhandlungsaufforderung dient der Sicherstellung der 
Einhaltung des Laufzeitbeginns und damit der Vermeidung 
von Schiedsstellenverfahren. 
 
 
Mit dem in der Satzung vorgelegten Personalschlüssel wird 
es den Leistungserbringern ermöglicht, mit sehr 
großzügigen Personalschlüsseln die ihnen übertragenen 
Aufgaben zu erfüllen. Die vorliegende Kalkulation ist 
dynamisch. Parameter werden entsprechend des IST-
Zustandes einrichtungsbezogen angepasst und für die 
prospektiven Verhandlungen herangezogen. Folgende 
Parameter sind bei erbrachten Nachweis zu verändern: 
 

a. Die durchschnittliche Anwesenheit:  

 
 
 
 
 
 
 
 
- bei Krippe/ Kita/Hort:  
 
zusätzlicher Personalbedarf 164 VZÄ 
(entsprechend Kinderzahl Stichtag 
01.03.2021) 
 
Anwendung TVöD S8a Stufe 3-4, für 2023 
Steigerung der Tabellenwerte um 2%, 
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Sind sich die Parteien einig, dass diese in der 
Einrichtung über dem Wert von 8,5h in der Krippe, 
über 9h im Kindergarten und über 5h im Hort ohne 
Frühdienst liegt, ist der Wert auf jeweils 0,5h zu 
Gunsten des Leistungserbringers aufzurunden. 

b. Schließtage:  
In der Kalkulation werden 10 Schließtage pro Jahr 
angenommen. Nur fünf dieser Schließtage werden 
gegen den Urlaub des Personals gerechnet. Dafür 
werden die gesetzlichen Feiertage mit 10 pauschal 
gesetzt, zudem erfolgt keine Anrechnung 
sogenannter Verteilzeiten. Liegt die Zahl der 
Schließtage unter 10 ist auch der Urlaub des 
Personals entsprechend anzupassen. Gleiches gilt 
bei mehr als 10 Schließtagen. 

c. Wochenarbeitszeit:  
Es wird von einer Wochenarbeitszeit von 39h 
ausgegangen. Haben Leistungserbringer in ihren 
tariflichen Vereinbarungen längere 
Wochenarbeitszeiten vereinbart, sind diese 
anzusetzen. Weniger als 39h führen nicht zu einer 
Veränderung. 

d. Urlaubstage:  
Es wird von 30 Tagen Jahresurlaub ausgegangen, 
von denen 25 anrechnungsfähig sind. Siehe hierzu 
auch die Erläuterungen zu b. Liegt die tariflich 
vereinbarte Urlaubszeit beim Leistungserbringer 
darunter, ist der Wert entsprechend anzupassen. 
Mehr als 30 Tage führen nicht zu einer Veränderung. 

 
Auf die Einbeziehung der Abwesenheitszeiten der Kinder 
wird zu Gunsten der pädagogischen Arbeit verzichtet. 

Verwaltungskosten wurden mit 6,3% (ggf. 
Absenkung bei steigender Bezugsgröße) der 
Personalkosten berechnet 
 
Mehrkosten Personal und 
Verwaltungskosten 2022 bis zu: 
           PK:  8.998.975,20 EUR 
         VWK:     566.935,44 EUR 
   Gesamt:   9.565.910,64 EUR  
 dav. HRO:  4.352.489,34 EUR (45,5%) 
 
 
Mehrkosten Personal und 
Verwaltungskosten 2023 bis zu: 
            PK:  9.178.954,70 EUR 
         VWK:      578.274,15 EUR 
   Gesamt:   9.757.228,85 EUR 
 dav. HRO:  4.439.539,13 EUR (45,5%) 
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Abs. 3 Leitungsanteile 

Während zur Abrechnung des Essengeldes der erhobene 
Mittelwert von 17 Anwesenheitstagen im Monat 
veranschlagt wird, lässt die vorliegende Kalkulation des 
Personalschlüssels Krankheit, Urlaub und andere 
Abwesenheitsgründe der Kinder außen vor. Hierdurch wird 
der Personalschlüssel signifikant verbessert. Davon 
profitiert insbesondere auch die gemeinsame inklusive 
Förderung von Kindern mit Förderbedarf, Behinderung oder 
von Behinderung bedrohter Kinder, soweit diese nicht 
einen besonderen Förderbedarf i. S. d. § 9 Abs. 1 KiFöG M-V 
haben. 
 
Die drei Betreuungsformen Krippe, Kindergarten, Hort sind 
jeweils singulär zu betrachten und zu kalkulieren. Für die 
Horteinrichtungen ist eine Anzahl an Frühhortplätzen 
auskömmlich zu kalkulieren und zu vereinbaren. Hier soll 
das Angebot bedarfsgerecht vorgehalten werden. Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass die Hortarbeit insbesondere am 
Morgen offen stattfindet und nicht gruppenbezogen ist. 
 
Näheres ist den Berechnungsbögen für Krippe, Kita, Hort im 
Anhang zu entnehmen. 
 
 
Bisher wurde der Freistellungsanteil für Leitungsaufgaben 
an der Anzahl der Kinder laut Betriebserlaubnis ermittelt. 
Da der Hauptanteil der Leitungsaufgabe die Arbeit mit dem 
Team beinhaltet, soll künftig die Bemessungsgrundlage 
Vollzeitäquivalente (VzÄ) sein. 
Kernaufgaben der Leitung: 

 pädagogische Leitung und Betriebsführung 
 Teamförderung und Teamentwicklung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-zusätzlicher Personalbedarf Leitung = 5,54 
VZÄ  
 
2022 bis zu: 
Mehrkosten Personal:     396.013,72 EUR 
VWK bei 6,3%:                    24.948,86 EUR            
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 Teamberatung 
 Einsatzplanung der pädagogischen Fachkräfte 
 Mitarbeitergespräche 
 Zeugniserstellung 
 Umsetzung arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen 
 Zusammenarbeit im Team, Eltern, Träger und 

Kooperationspartnern im Sozialraum 
 Netzwerkarbeit 
 Öffentlichkeitsarbeit 
 Konzeptions- und Qualitätsentwicklung 

Die Anzahl der beschäftigten Mitarbeiter/innen ist bei 
gleicher Kinderzahl (gültiger Personalschlüssel Juni 2021) 
stark abweichend.  
Beispiel: 
100 KK: 18,33 VZÄ 
100 KG: 8,66 VZÄ 
100 Hort: 3,63 VZÄ. 
Der Freistellungsanteil für die Leitungstätigkeit soll 
zukünftig am Anteil der Vollzeitäquivalente in der 
Einrichtung orientieren. Die vereinbarten VZÄ ergeben sich 
ausschließlich aus der Anzahl der Kinder. 
Berechnungsgrundlage ist die Betriebserlaubnis und der 
sich daraus ergebende Personalbedarf.  

Gesamt:                             420.962,58 EUR 
dav. HRO  45,5%:                191.537,98 EUR 
 
 
2023 bis zu: 
Mehrkosten Personal:      403.933,99 EUR 
VWK bei 6,3%:                      25.447,84 EUR             
 
Gesamt:                              429.381,84 EUR 
dav. HRO  45,5%:                 195.368,74 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 9 Auszahlung der Leistungen  
Abs. 1 
Abs. 2 
Abs. 3 
Abs. 4 

 
 
- 
- 
- 
 
Betreuungsnachweis: Bei einer Betreuung im Rahmen des 
Rechtsanspruchs (Teilzeitbetreuung, 30 Wochenstunden) ist 
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Abs. 5 
Abs. 6 

die Beantragung eines Berechtigungsscheines in der Hanse- 
und Universitätsstadt Rostock nicht notwendig. Im Rahmen 
der Abrechnung reicht der Träger der 
Kindertageseinrichtung einen Betreuungsnachweis beim 
Amt für Jugend, Soziales und Asyl mit den jeweiligen 
Unterschriften der Vertragsparteien ein. Es erfolgt dann ein 
Abgleich der angegebenen Daten mit der Meldeauskunft. 
 
 
- 
- 

§ 10 Übernahme der 
Verpflegungskosten  
Abs. 1 
Abs. 2 

 
 
- 
 
Die Regelung beruht auf einen Beschluss des 
Jugendhilfeausschusses. Die Pauschale von 17 Tagen basiert 
auf einer Umfrage bei allen Trägern von 
Kindertageseinrichtungen der Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock. Es wurde eine durchschnittliche Anwesenheit aller 
geförderten Kinder ermittelt. Diese lag demnach bei 17 
Anwesenheitstagen pro Kind und Monat. Bei der Bemessung 
der 17-tägigen Pauschale wurden 20 Tage Krankheit und 24 
Tage Urlaub der Kinder und deren Eltern berücksichtigt. 

 

§ 11 Anpassung bestehender 
Vereinbarungen 

Gemäß § 78d Abs. 3 SGB VIII, welcher über § 24 Abs. 1 Satz 2 
KiFöG M-V Anwendung findet, sind die Entgelte auf 
Verlangen einer Vertragspartei für den laufenden 
Vereinbarungszeitraum neu zu verhandeln, sofern 
unvorhersehbare wesentliche Veränderungen der 
Annahmen eintreten, die der Entgeltvereinbarung zugrunde 
lagen. 
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Die veränderten Personalschlüssel stellen keine Annahmen 
der Kostenentwicklung auf Seiten der Träger dar. Die Träger 
haben die ursprünglichen Schlüssel akzeptiert und 
entsprechende Vereinbarungen getroffen. Die neuen 
Schlüssel ändern lediglich die Verhandlungsposition der 
Hanse- und Universitätsstadt Rostock für den Abschluss 
zukünftiger Vereinbarungen. 

§ 12 Schlussbestimmungen  
Abs. 1 
Abs. 2 
Abs. 3 
Abs. 4 

 
 
- 
- 
- 
- 

 

 
Zusammenfassung 
Mehrkosten für die Hanse- und 
Universitätsstadt Rostock 
 
2022 
 
2023 

  
 
 
 
 
 
 
4.544.627,32 Euro 
 
 
4.635.507,87 Euro 
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Ermittlung Personalschlüssel Krippe
1. Jahresöffnungszeit Kindertageseinrichtung

KK GT KK TZ KK HAT
Tägliche Öffnungszeit /Betreuungszeit(in h): 8,5 6 4
Ermittlung Jahresöffnungszeit in Tagen/Stunden
Kalendertage im Jahr 365 365 365
Abzüglich 52 Wochenenden in Tagen 104 104 104
abzüglichFeiertage durchschnittlich 10 10 10
abzüglich Schließtage Kindertageseinrichtung 10 10 10
Verbleibende Jahresöffnungszeit in Tagen 241 241 241
Jahresöffnungszeit in Stunden 2048,5 1446 964
2. Jahresarbeitszeit  MA
mögliche Arbeitszeit eines MA
Wöchentliche Arbeitszeit in Stunden 39,00
abzüglich mittelbare Arbeitszeit(2,5 h) in der 
Woche in Stunden 2,50
mögliche unmittelbare  Arbeitszeit eines MA in 
Stunden 36,50
mögliche Jahresarbeitszeit eines MA
Arbeitswochen im Jahr in Wochen 52
abzüglich Urlaub 25 Tage= 5 Wochen 5
abzüglich Krankheit 15 Tage = 3 Wochen 3
abzüglich Fortbildung 5 Tage= 1 Woche 1
abzüglich Feiertage 10 Tage= 2 Wochen 2
mögliche Arbeitswochen 41
in Stunden( 41 Wochen X 37,5 Stunden) 1496,50

3. Personalbedarf für Jahresöffnungszeit
Krippe GT TZ HAT
Summe der Jahresöffnungszeit in Stunden 2048,50 1446 964
Mögliche Arbeitszeit eines MA in Stunden 1496,50 1496,50 1496,50
Personalbedarf VzÄ  in  der Woche 1,37 0,97 0,64

Personalschlüssel pro Gruppe für 6 Kinder 1,37 0,97 0,64

Personalschlüssel pro Kind 0,23 0,16 0,11
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Ermittlung Personalschlüssel Kindergarten
1. Jahresöffnungszeit Kindertageseinrichtung

KG GT KG TZ KG HAT
Tägliche Öffnungszeit /Betreuungszeit(in h): 9 6 4
Ermittlung Jahresöffnungszeit in Tagen/Stunden
Kalendertage im Jahr 365 365 365
Abzüglich 52 Wochenenden in Tagen 104 104 104
abzüglichFeiertage durchschnittlich 10 10 10
abzüglich Schließtage Kindertageseinrichtung 10 10 10
Verbleibende Jahresöffnungszeit in Tagen 241 241 241
Jahresöffnungszeit in Stunden 2169 1446 964
2. Jahresarbeitszeit  MA
mögliche Arbeitszeit eines MA
Wöchentliche Arbeitszeit in Stunden 39,00
abzüglich mittelbare Arbeitszeit(5 h) in der 
Woche in Stunden 5,00
mögliche unmittelbare  Arbeitszeit eines MA in 
Stunden 34,00
mögliche Jahresarbeitszeit eines MA
Arbeitswochen im Jahr in Wochen 52
abzüglich Urlaub 25 Tage= 5 Wochen 5
abzüglich Krankheit 15 Tage = 3 Wochen 3
abzüglich Fortbildung 5 Tage= 1 Woche 1
abzüglich Feiertage 10 Tage= 2 Wochen 2
mögliche Arbeitswochen 41
in Stunden( 41 Wochen X 35 Stunden) 1394,00

3. Personalbedarf für für Jahresöffnungszeit
GT TZ HAT

Summe der Jahresöffnungszeit in Stunden 2169 1446 964
Mögliche Arbeitszeit eines MA in Stunden 1394,00 1394,00 1394,00
Personalbedarf VzÄ  in  der Woche 1,56 1,04 0,69

Personalschlüssel pro Gruppe für 15 Kinder 1,56 1,04 0,69

Personalschlüssel pro Kind 0,10 0,07 0,05
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Personalschlüssel Hort mit Frühdienst
1. Jahresöffnungszeit Kindertageseinrichtung

Hort GT Hort  TZ
Tägliche Öffnungszeit /Betreuungszeit(in h): 6 3
Ermittlung Jahresöffnungszeit in Tagen/Stunden
Kalendertage im Jahr 365 365
Abzüglich 52 Wochenenden in Tagen 104 104
abzüglichFeiertage durchschnittlich 10 10
abzüglich Schließtage Kindertageseinrichtung 10 10
Verbleibende Jahresöffnungszeit in Tagen 241 241
Jahresöffnungszeit in Stunden 1446 723
2. Jahresarbeitszeit  MA
mögliche Arbeitszeit eines MA
Wöchentliche Arbeitszeit in Stunden 39,00
abzüglich mittelbare Arbeitszeit(2,5 h) in der 
Woche in Stunden 2,50
mögliche unmittelbare  Arbeitszeit eines MA in 
Stunden 36,50
mögliche Jahresarbeitszeit eines MA
Arbeitswochen im Jahr in Wochen 52
abzüglich Urlaub 25 Tage= 5 Wochen 5
abzüglich Krankheit 15 Tage = 3 Wochen 3
abzüglich Fortbildung 5 Tage= 1 Woche 1
abzüglich Feiertage 10 Tage= 2 Wochen 2
mögliche Arbeitswochen 41
in Stunden( 41 Wochen X 35 Stunden) 1496,50

3. Personalbedarf für für Jahresöffnungszeit
Hort GT TZ
Summe der Jahresöffnungszeit in Stunden 1446 723
Mögliche Arbeitszeit eines MA in Stunden 1496,50 1496,50
Personalbedarf VzÄ  in  der Woche 0,97 0,48

Personalschlüssel pro Gruppe für 22 Kinder 0,97 0,48

Personalschlüssel pro Kind 0,044 0,02
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Personalschlüssel Hort ohne Frühdienst
1. Jahresöffnungszeit Kindertageseinrichtung

Hort GT Hort  TZ
Tägliche Öffnungszeit /Betreuungszeit(in h): 5 3
Ermittlung Jahresöffnungszeit in Tagen/Stunden
Kalendertage im Jahr 365 365
Abzüglich 52 Wochenenden in Tagen 104 104
abzüglichFeiertage durchschnittlich 10 10
abzüglich Schließtage Kindertageseinrichtung 10 10
Verbleibende Jahresöffnungszeit in Tagen 241 241
Jahresöffnungszeit in Stunden 1205 723
2. Jahresarbeitszeit  MA
mögliche Arbeitszeit eines MA
Wöchentliche Arbeitszeit in Stunden 39,00
abzüglich mittelbare Arbeitszeit(2,5 h) in der 
Woche in Stunden 2,50
mögliche unmittelbare  Arbeitszeit eines MA in 
Stunden 36,50
mögliche Jahresarbeitszeit eines MA
Arbeitswochen im Jahr in Wochen 52
abzüglich Urlaub 25 Tage= 5 Wochen 5
abzüglich Krankheit 15 Tage = 3 Wochen 3
abzüglich Fortbildung 5 Tage= 1 Woche 1
abzüglich Feiertage 10 Tage= 2 Wochen 2
mögliche Arbeitswochen 41
in Stunden( 41 Wochen X 35 Stunden) 1496,50

3. Personalbedarf für für Jahresöffnungszeit
Hort GT TZ
Summe der Jahresöffnungszeit in Stunden 1205 723
Mögliche Arbeitszeit eines MA in Stunden 1496,50 1496,50
Personalbedarf VzÄ  in  der Woche 0,81 0,48

Personalschlüssel pro Gruppe für 22 Kinder 0,81 0,48

Personalschlüssel pro Kind 0,037 0,02
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Synopse Satzung 

Alt Satzung vom 2.April 2014 Neu Bemerkung
§ 1 Geltungsbereich

(1) In der Satzung sind Nutzung und Finanzierung 
der Kindertagesförderung für Kinder, die
ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Hansestadt 
Rostock haben, geregelt.

(2) Zuständiger örtlicher Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe ist die Hansestadt Rostock.

(3) Die Satzung gilt für die Nutzung von Plätzen der 
Kindertagesförderung, die in der Hansestadt
Rostock

1. in Kindertageseinrichtungen
2. in Kindertagespflege bei Tagespflegepersonen 
mit entsprechender Erlaubnis
vorgehalten werden.

§ 1 Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für alle in der Hanse- und 
Universitätsstadt Rostock tätigen Träger und 
Betreiberinnen und Betreiber von 
Kindertageseinrichtungen sowie Kinder, 
welche ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der 
Hanse- und Universitätsstadt Rostock haben 
und für deren Eltern im Sinne des KiföG M-V.

- Geltungsbereich für 
Kindertageseinrichtungen

§ 2 Anforderungen an das Leistungsangebot

(1) Die Anzahl der Kinder, die gemeinsam durch eine 
Fachkraft gefördert werden, ist gemäß § 10 KiföG 
einzuhalten.

§ 2 Begriffsbestimmungen

Sozialraumorientierung

Die Kinder- und Jugendhilfe der Hanse- und 
Universitätsstadt Rostock richtet ihre 
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(2) Entsprechend § 10 Abs. 7 KiföG M-V sind Kinder, 
die Deutsch als weitere Sprache erlernen,
besonders zu fördern. Der Leistungserbringer hat in 
seiner pädagogischen Konzeption die Umsetzung
der Förderung zu berücksichtigen. Die Finanzierung 
erfolgt auf der Grundlage eines individuellen 
Förderplans. Der Stundensatz wird mit dem 
Leistungserbringer vereinbart.

(3) Entsprechend § 1 Abs. 1 KiföG M-V hat die 
individuelle Förderung aller Kinder sich 
pädagogisch der Kinder und ihrer Familien zu 
orientieren.
Unabhängig von dem im KiföG M-V festgelegten 
Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung erhalten
alle Kinder, deren Eltern es wünschen, einen 
Ganztagsplatz in einer Kindertageseinrichtung oder
in Kindertagespflege. Die Mehrkosten, die durch die 
Inanspruchnahme über den festgelegten
Rechtsanspruch hinaus entstehen, tragen die 
Eltern.

(4) Der Personalbedarf für Hortkinder mit 
besonderem Förderbedarf wird individuell 
festgelegt und gesondert mit den Trägern 
vereinbart. Die Kosten, einschließlich für die 
Betreuung in den Ferienzeiten, trägt die Hansestadt 
Rostock.

Leistungen und Angebote an den 
Grundsätzen der Sozialraumorientierung 
aus. Maßgeblich ist das 
Jugendhilfeplanungskonzept der Hanse- und 
Universitätsstadt Rostock in der jeweils 
aktuellen Fassung. 

Die sozialräumlichen Gremien sind im 
Jugendhilfeplanungskonzept festgelegt und 
bilden die Verbindung zwischen der 
operativen Arbeit im Sozialraum und den 
strategischen Prozessen in den 
Planungsgruppen und dem Unterausschuss 
Jugendhilfeplanung/Jugendhilfeausschuss.

Sozialraumorientierung ist die konsequente 
Ausrichtung an den Ressourcen des 
Einzelnen und des Sozialraums, die 
Orientierung am Willen der Menschen als 
maßgebliche Leitlinie allen Handelns und 
stärkt die Selbstwirksamkeit des Einzelnen 
und das Gemeinwesen.

Soziale und sozialräumliche Gegebenheiten

Soziale und sozialräumliche Gegebenheiten 
bilden als Indikatoren das Gesamtbild eines 
Sozialraums ab und dienen zur Darstellung 

- § 2 Abs. 2 Fach- Kraft- 
Kind- Verhältnis jetzt in § 
3

- § 2 Abs. 3 zusätzliche 
Bedarfe und Mehrkosten 
über Rechtsanspruch 
hinaus jetzt in § 6
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und Vergleichbarkeit der Sozialräume als 
Grundlage zur Weiterentwicklung der 
vorhandenen Strukturen und 
Leistungsangebote.
Dies geschieht unter Berücksichtigung 
soziostruktureller Faktoren und der 
vorhandenen Infrastruktur.

Personalschlüssel

Der Personalschlüssel gibt als verhandelbare 
Orientierungsgröße die regelmäßige Anzahl 
der Fachkräfte in Vollzeitäquivalenten (VZÄ) 
vor, die in der jeweiligen 
Kindertageseinrichtung für die Betreuung 
der Kinder (mittelbare und unmittelbare 
pädagogische Arbeit) zur Verfügung steht. 
Ein Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht dabei 
40 Arbeitsstunden pro Woche. Bei der 
Ermittlung des Personalschlüssels wird die 
mögliche Jahresöffnungszeit zur möglichen 
Jahresarbeitszeit ins Verhältnis gesetzt.

§ 3 Stellenbemessung für pädagogische Leitung in 
Kindertageseinrichtungen
Die Zeitanteile für pädagogische Leitung sind 
abhängig von der Anzahl der Plätze pro 
Kindertageseinrichtung.

§ 3 Fachkraft-Kind-Verhältnis

(1) Das Fachkraft-Kind-Verhältnis 
beschreibt, wie viele Kinder durch eine 

- Pädagogische Leitung 
unter jetzt in Finanzierung 
§ 8 Abs. 3 geregelt
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Zeitanteile für Leitung in Wochenstunden
Anzahl der Plätze Kindertageseinrichtungen 
(Krippe/Kindergarten/Hort)
bis 19 5 Stunden wöchentlich
von 20 bis 39 10 Stunden wöchentlich
von 40 bis 57 15 Stunden wöchentlich

Anzahl der Plätze Kindertageseinrichtungen 
(Krippe/Kindergarten/Hort)
von 58 bis 74 20 Stunden wöchentlich
von 75 bis 102 25 Stunden wöchentlich
von 103 bis 129 30 Stunden wöchentlich
von 130 bis 164 35 Stunden wöchentlich
von 165 bis 199 40 Stunden wöchentlich
von 200 bis 224 45 Stunden wöchentlich
von 225 bis 249 50 Stunden wöchentlich
von 250 bis 299 60 Stunden wöchentlich
von 300 bis 399 70 Stunden wöchentlich
ab 400 80 Stunden wöchentlich
Darüber hinaus können an Schwerpunktstandorten 
in besonderen Einzelfällen zusätzliche Zeitanteile
für Netzwerkarbeit vereinbart werden.

Fachkraft durchschnittlich gefördert 
werden.

(2) Als Zeiträume für die Ermittlung des 
durchschnittlichen Fachkraft-Kind-
Verhältnisses gemäß § 14 Abs. 2 KiföG M-
V werden jeweils die Monate von Januar 
bis Juni sowie Juli bis Dezember des 
Jahres festgelegt.

(3) § 14 Abs. 1 KiföG M-V bleibt unberührt.

(4) Die Fachkraft-Kind-Relation ist unter 
Berücksichtigung sozialer und 
sozialräumlicher Gegebenheiten 
bedarfsgerecht anzupassen. Auf 
bestehende Förderprogramme für 
zusätzliche Bedarfe wird hingewiesen 
und von ihrer selbstständigen 
Inanspruchnahme durch die 
Leistungserbringerinnen und 
Leistungserbringer ausgegangen. Sind 
darüber hinaus Bedarfe aufgezeigt und 
durch den örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe anerkannt, 
können gesondert zusätzliche Fachkräfte 
vereinbart werden.
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§ 4 Aufnahme in eine Kindertageseinrichtung bzw. 
in Kindertagespflege

(1) Die Aufnahme eines Kindes in eine 
Kindertageseinrichtung bzw. in Kindertagespflege, 
über den gesetzlichen Rechtsanspruch hinaus, kann 
erst nach Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen/
Bestätigung durch den örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe erfolgen. Die Feststellung
des Anspruches gemäß der § 3 Abs. 3 und 4, § 4 Abs. 
2 und § 5 Abs. 2 KiföG M-V erfolgt durch das Amt für 
Jugend und Soziales der Hansestadt Rostock. Um 
eine Eingewöhnung zu gewährleisten, beginnt die 
Betreuung eines Kindes bereits mit dem 1. des 
Monats in dem die Anspruchsvoraussetzungen
erfüllt sind.

(2) Der Leistungserbringer schließt mit den 
Personensorgeberechtigten auf der Grundlage der
Bestätigung des örtlichen Trägers der öffentlichen 
Jugendhilfe einen privatrechtlichen 
Betreuungsvertrag
in Schriftform ab.

(3) Die Aufnahme in eine Kindertageseinrichtung 
bzw. bei einer Tagespflegeperson kann nur

§ 4 Vorschriften zur Förderung von Kindern

(1) Die Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock unterstützt nach Maßgabe dieser 
Satzung und der Vorschriften nach SGB IX 
und SGB VIII die inklusive Förderung.

(2) Die Eltern und der Träger der 
Kindertageseinrichtung schließen einen 
schriftlichen Betreuungsvertrag. Dieser 
sollte mindestens folgende Regelungen 
enthalten:
1. die zu erbringende Leistung,
2. die Rechte und Pflichten, 
insbesondere die Mitwirkungs- und 
Beteiligungsrechte der Eltern,
3. die täglichen Betreuungszeiten des 
Kindes,
4. die Verpflegung des Kindes gemäß 
KiföG M-V,
5. die Modalitäten der Beendigung von 
Betreuungsverträgen, insbesondere 
Formerfordernisse und angemessene 
Kündigungsfristen.
 

- Bedarf eines Platzes 
über gesetzlichen 
Rechtsanspruch hinaus 
jetzt in § 5

- Finanzierung der 
Eingewöhnung in 
Auszahlung von 
Leistungen § 9 Abs. 3 
aufgenommen
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erfolgen, sofern freie Kapazitäten im Rahmen der 
Betriebserlaubnis/Erlaubnis vorhanden sind.

(3) Der Betreuungsvertrag ist unter 
Bezugnahme auf die Inhalte der zwischen 
dem Träger der jeweiligen Einrichtung und 
dem öffentlichen Jugendhilfeträger 
abgeschlossenen Leistungs-, Entgelt- und 
Qualitätsentwicklungsvereinbarung 
abzuschließen.

§ 5 Rechte und Pflichten des Leistungserbringers

(1) Die Rechte und Pflichten des Leistungserbringers 
ergeben sich im Einzelnen aus dem KiföG M-V, 
dieser Satzung und der Leistungs-, 
Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarung.

(2) Der Leistungserbringer stellt sicher, dass 
entsprechend § 15 KiföG M-V eine gültige Erlaubnis/
Betriebserlaubnis nach §§ 43/45 SGB VIII vorliegt. 
Die Beantragung dieser oder Änderungsanträge
erfolgen in Abstimmung mit dem örtlichen Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe.

§ 5 Förderung in Kindertageseinrichtungen

(1) Kinder, die ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt in der Hanse- und 
Universitätsstadt Rostock haben, können im 
Rahmen des bestehenden Rechtsanspruches 
gemäß KiföG M-V und SGB VIII (Kinder- und 
Jugendhilfe) gefördert werden, ohne dass es 
einer Berechtigung des örtlichen Trägers der 
öffentlichen Jugendhilfe bedarf.

(2) Sollten die Eltern für ihr Kind bis zum 
Eintritt in die Schule eine Ganztagsförderung 
beanspruchen, so sind die Notwendigkeit 
bzw. die Erforderlichkeit der 
Inanspruchnahme gegenüber dem örtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe plausibel 

- Verfahren zum 
Abschluss von 
Vereinbarungen in § 8 
Abs. 1
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zu machen. Im Falle der Plausibilität erhalten 
die Eltern einen Berechtigungsschein.

(3) Zur Ermittlung des individuellen 
Bedarfs einer Förderung von Kindern, die das 
erste Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, haben die Eltern den Bedarf 
gegenüber dem örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe plausibel zu 
machen. Die zu beachtenden Kriterien 
richten sich nach § 6 Abs. 3 KiföG M-V. Im 
Falle der Plausibilität erhalten die Eltern 
einen Berechtigungsschein.

(4) Zur Gewährleistung eines 
bedarfsgerechten Angebots in der 
Hortförderung haben die Eltern die Bedarfe 
gegenüber dem örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe plausibel zu 
machen. Die zu beachtenden Kriterien 
richten sich nach § 6 Abs. 4 KiföG M-V. Im 
Falle der Plausibilität erhalten die Eltern 
einen Berechtigungsschein.

§ 6 Finanzierung der Plätze

(1) Zur Finanzierung der Plätze der 
Kindertagesförderung werden gemäß § 16 KiföG M-
V zwischen der Hansestadt Rostock als örtlicher 

§ 6 Zusätzliche Bedarfe

(1) Unabhängig von dem im KiföG M-V 
festgelegten Rechtsanspruch auf 
Kindertagesbetreuung können Kinder, deren 

- Finanzierung der Plätze 
in § 9 
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Träger der öffentlichen Jugendhilfe und den Trägern 
der Kindertageseinrichtungen Leistungs-, 
Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarungen
nach §§ 78 b - e SGB VIII abgeschlossen. Darin 
werden Inhalt, Umfang und Qualität der 
Leistungsangebote sowie differenzierte Entgelte für 
die Leistungsangebote und die 
betriebsnotwendigen Investitionen der jeweiligen 
Kindertageseinrichtung festgelegt. Die Verpflegung 
ist als Bestandteil der Vereinbarungen gesondert 
auszuweisen. Entsprechend dieser Vereinbarung 
werden die Kostenanteile der Hansestadt Rostock 
als örtlicher Träger und Gemeinde des 
gewöhnlichen Aufenthalts je belegtem Platz an den 
Träger der Kindertageseinrichtung erstattet.

(2) Die Grundlage für die Finanzierung der Plätze 
bildet, unter Berücksichtigung der Fehlzeiten
des Personals und der Betreuungszeiten, folgender 
Betreuungsschlüssel:
Betreuungsform Betreuungsschlüssel
Krippe
Ganztagsbetreuung
Teilzeitbetreuung
Halbtagsbetreuung
1,10 Vollzeitstellen je 6 Kinder
0,66 Vollzeitstellen je 6 Kinder
0,44 Vollzeitstellen je 6 Kinder

Eltern es wünschen (Bedürfnis), einen 
Ganztagsplatz in einer 
Kindertageseinrichtung nutzen. Die 
Möglichkeit der Erhöhung des 
Betreuungsumfangs ist mit dem Träger der 
jeweiligen Kindertageseinrichtung 
abzustimmen. Die Differenz der Kosten, die 
durch die Inanspruchnahme über den 
festgelegten Rechtsanspruch hinaus 
entsteht, tragen die Eltern.

(2) Die Übernahme der gem. § 29 Abs. 3 
KiföG M-V von den Eltern zu tragenden 
Mehrkosten während der Schulferien oder 
der Mehrkosten gem. § 7 Abs. 3 KiföG M-V 
durch die Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock erfolgt auf einen entsprechenden 
Antrag der Eltern beim örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe. Die Eltern müssen 
nachweisen, dass die täglichen bzw. 
wöchentlichen Betreuungszeiten im 
Einzelfall nicht der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf gerecht wurden. Die Aufstellung 
der Kosten durch die Träger muss ausweisen, 
warum und für welche Zeiträume 
Mehrkosten zu den Betreuungsansprüchen 
aus § 7 KiföG M-V entstanden sind. Hierzu 

-Berechnung 
Betreuungsschlüssel 
unter in § 8 Abs. 2
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Kindergarten
Ganztagsbetreuung
Teilzeitbetreuung
Halbtagsbetreuung
1,50 Vollzeitstellen je 18 Kinder
0,90 Vollzeitstellen je 18 Kinder
0,60 Vollzeitstellen je 18 Kinder
Hort
Ganztagsbetreuung
Teilzeitbetreuung
0,80 Vollzeitstellen je 22 Kinder
0,50 Vollzeitstellen je 22 Kind

(3) In dem Betreuungsschlüssel nach Abs. 2 sind 
gemäß § 10 Abs. 5 KiföG M-V 2,5 Stunden je 
vollbeschäftigter Fachkraft für die:

1. Beobachtung und Dokumentation der 
Entwicklungsverläufe von Kindern,
2. Qualitätsentwicklung und -sicherung,
3. Zusammenarbeit mit 
Personensorgeberechtigten, Schulen u. 
Einrichtungen der Familienbildung,
4. Vor- und Nachbereitung sowie
5. Dienstberatungen berücksichtigt.

(4) Unabhängig vom in Abs. 2 genannten 
Betreuungsschlüssel für den Kindergarten leitet die 

sind der tatsächliche tägliche 
Betreuungsbeginn und das Ende der 
Betreuungszeit anzugeben.

 

(3) Die zu übernehmenden Kosten 
werden nach Rechnungslegung vom 
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
an den jeweiligen Träger der 
Kindertageseinrichtung bargeldlos gezahlt.
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Hansestadt Rostock als örtlicher Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe die jährliche 
Landeszuweisung gemäß § 18 Abs. 10 des KiföG M-V 
zur Finanzierung der entstehenden Mehrkosten, die 
sich durch Absenkung der Fachkräfte-Kind-Relation 
im Kindergartenbereich ergibt, an den 
Leistungserbringer weiter. Diese 
Leistungserbringung ist im Rahmen der 
Vereinbarung gemäß § 16 KiföG M-V nicht 
entgeltwirksam. Die Weiterleitung der 
Landeszuweisung an den Leistungserbringer
erfolgt auf gleicher Grundlage wie die Verteilung 
dieser Mittel an den örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe gemäß § 24 Abs. 2 KiföG M-
V durch das Ministerium für Soziales und 
Gesundheit aufgrund der Verordnung zur Förderung 
von Standards in der Kindertagesförderung 
(Standard-VO M-V) vom 15. Dezember 2010 (GVOBl. 
M-V S. 802). Maßgeblich für die Berechnung ist die 
Meldung des Leistungserbringers zum 1. April des 
Vorjahres an den örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe.

(5) Für die mittelbare pädagogische Arbeit in der 
Altersgruppe ab dem vollendeten dritten 
Lebensjahr bis zum Schuleintritt leitet die 
Hansestadt Rostock die Landeszuweisung für 
zusätzlich zweieinhalb Stunden pro Vollzeitstelle 
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wöchentlich an den Leistungserbringer weiter. 
Diese Leistungserbringung ist im Rahmen der 
Vereinbarung gemäß § 16 
Kindertagesförderungsgesetz nicht entgeltwirksam. 
Die Weiterleitung der Landeszuweisung an den 
Leistungserbringer erfolgt auf gleicher Grundlage 
wie die Verteilung dieser Mittel an den örtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe gemäß § 24 Abs. 
4 KiföG M-V durch das Ministerium für Soziales und 
Gesundheit aufgrund der Verordnung über die 
inhaltliche Ausgestaltung und Durchführung der 
individuellen Förderung nach § 1 Abs. 5 und der 
gezielten individuellen Förderung nach § 1 Abs. 6 
sowie deren Finanzierung nach § 18 Abs. 5 und 6 
Satz 2 des Kindertagesförderungsgesetzes (BeDo VO
M-V vom 14. Dezember 2010 (GVOBl. M-V S. 800). 
Maßgeblich für die Berechnung ist die Meldung des 
Leistungserbringers zum 01.04. des Vorjahres an 
den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe.

(6) Die Finanzierung erfolgt monatlich auf der 
Grundlage der am 1. des Monats bestehenden
Betreuungsverträge und der tatsächlichen 
Belegung der Plätze. Der Leistungserbringer meldet
bis zum 25. des Vormonates bzw. nach Vereinbarung 
die Belegung ab 1. des Folgemonats an die
Hansestadt Rostock, Amt für Jugend und Soziales. 
Die Zahlung der monatlichen Finanzierungsanteile

- jetzt in § 9 Abs. 2 
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an den Leistungserbringer erfolgt bis zum 10. 
Werktag des Monats.

(7) Der Leistungserbringer reicht einmal jährlich per 
Stichtag 1. April eine Übersicht der belegten
und nach dieser Satzung finanzierten Plätze zum 
Abgleich ein. Die Hansestadt Rostock als
örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe behält 
sich vor, bei dem Leistungserbringer einen
Abgleich zwischen gemeldeten belegten Plätzen, 
den Betreuungsverträgen und den 
Anwesenheitslisten durchzuführen.

(8) Erfolgt der Übergang von Kindergartenförderung 
in Hortförderung im laufenden Monat, wird die 
Finanzierung kalendertäglich aufgeteilt. Der Eintritt 
in die Schule ist der Zeitpunkt, ab dem ein Kind 
tatsächlich die Schule besucht.

(9) Gemäß § 21 KiföG M-V haben sich die Eltern an 
den Platzkosten zu beteiligen. Diese Beteiligung
wird als Elternbeitrag mit privatrechtlichem Vertrag 
durch den Leistungserbringer erhoben. Für die 
Personensorgeberechtigten erfolgt die Beteiligung 
bis zur gesetzlichen Höchstgrenze nach § 21 i. V. m. 
§ 20 Kindertagesförderungsgesetz.

- § 6 Abs. 7 S. 1 entfällt, S. 
2 jetzt in § 9 Abs. 5

- neu geregelt in § 9 Abs. 6

- Wegfall der Eltern-
beiträge
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(10) Gemäß § 21 Abs. 2 KiföG M-V müssen die 
Elternbeiträge nach § 90 SGB VIII sozialverträglich
gestaffelt werden. Für Kinder, die ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt in einer 
Bedarfsgemeinschaft in der Hansestadt Rostock 
und das 15. Lebensjahr nicht überschritten haben, 
erfolgt eine Staffelung des Elternbeitrages bei 
Förderung eines oder mehrerer Kinder in einer
Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege 
und zwar
für das 1. Kind sind 100 % des Elternbeitrages zu 
zahlen,
für das 2. Kind sind 95 % des Elternbeitrages zu 
zahlen,
für das 3. Kind sind 90 % des Elternbeitrages zu 
zahlen,
für das 4. und jedes weitere Kind sind 80 % des 
Elternbeitrages zu zahlen.
Das älteste Kind der Familie unter 15 Jahren zählt 
als erstes Kind.
- § 7 Kita-Stadtelternrat

Der Kita-Stadtelternrat kann für die 
administrative Tätigkeit jährlich mit bis zu 
600 Euro unterstützt werden. Die 
Bereitstellung erfolgt unter dem Vorbehalt, 
dass die Haushaltsmittel dem örtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur 

- § 7 neu, bisher nicht in 
der Satzung geregelt
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Verfügung stehen. Das Verfahren zur 
Ausreichung der Mittel wird durch den 
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
geregelt.

- § 8 Finanzierung

(1) Verfahren zum Abschluss von 
Vereinbarungen

Mit Aufforderung zur Verhandlung der 
Leistungserbringerinnen und 
Leistungserbringer oder des 
Leistungsträgers zum Abschluss neuer 
Vereinbarungen sind die Formulare des 
örtlichen Trägers der öffentlichen 
Jugendhilfe für die Leistungs- und 
Qualitätsentwicklungsvereinbarungen und 
die Entgeltkalkulationen vollständig 
einzureichen. Die Leistungs- und 
Qualitätsentwicklungsvereinbarung (LQV) 
sowie die dazugehörigen Kalkulationen sind 
in bearbeitbarer Form im Word- bzw. Excel-
Format auf elektronischem Weg 
einzureichen.

Die Verhandlungsaufforderung für mehr als 
eine Kindertageseinrichtung zum gleichen 
Zeitpunkt soll im Sinne einer 

- § 8 neu, vorher in § 5, § 3 
und § 6 geregelt
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partnerschaftlichen Zusammenarbeit (§ 4 
Abs. 1 Satz 1 SGB VIII) in der Regel drei 
Monate vor Beginn des 
Vereinbarungszeitraumes gestellt werden. 
Die Laufzeit der Vereinbarung sollte 
mindestens 12 Monate betragen.

Auf Anforderung haben die Träger für die 
Einrichtung die Einnahmen und Ausgaben 
der zuletzt abgerechneten 
Wirtschaftsperiode oder Auszüge hiervon 
vorzulegen. Darüber hinaus kann der örtliche 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe im 
Einzelfall zur Plausibilisierung verlangen:
für den künftigen Vertragszeitraum das 
Einrichten einer Kostenstelle für diese 
Einrichtung,
Auszüge aus dem internen Rechnungswesen 
zu einzelnen Kostenarten,
Darlegung der Abgrenzung 
(Kostenverteilungsschlüssel) bei 
einrichtungsübergreifenden Kostenarten 
und insoweit Offenlegung der Gesamtkosten,
Aufschlüsselung von (echten oder unechten) 
Gemeinkosten und Nachweis aus dem 
innerbetrieblichen Rechnungswesen (Belege 
usw.),
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Einsicht in Unterlagen aus dem 
innerbetrieblichen Rechnungswesen.

(2) Personalschlüssel

Die Ermittlung des Personalschlüssels 
erfolgt einrichtungsbezogen nach folgenden 
Richtwerten:

Krippe

Krippe

ganztags 
(durchschnittlich)

1,37 VZÄ zu 6

Teilzeit 6 h 0,97 VZÄ zu 6

halbtags 4 h 0,64 VZÄ zu 6

Kindergarten

Kindergarten

ganztags 
(durchschnittlich)

1,56 VZÄ zu 15

Teilzeit 6 h 1,04 VZÄ zu 15

halbtags 4 h 0,69 VZÄ zu 15
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Hort

Hort ohne 
Frühdienst 

Hort mit 
Frühdienst 6 
h

ganztags 5 
h

0,81 VZÄ zu 
22

0,97 VZÄ zu 
22

Teilzeit 3 h 0,48 VZÄ zu 
22

0,48 VZÄ zu 
22

Diese Richtwerte sind Orientierungsgrößen 
als Ausgangspunkt für die Leistungs-, 
Qualitätsentwicklungs- und 
Entgeltvereinbarungen

(3) Leitungsanteile

Die Leitung einer Kindertageseinrichtung ist 
eine komplexe und vielschichtige Aufgabe, 
die neben der erforderlichen Qualifikation 
auch ausreichend Zeitanteile zur Erfüllung 
der 
Tätigkeit benötigt. Sie ist verantwortlich für 
die Sicherstellung der pädagogischen 
Qualität der Einrichtung und muss täglich 
umfangreiche Managementaufgaben lösen 
und einen 
reibungslosen Betriebsablauf gewährleisten. 
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Die Einrichtungsleitung ist in Umsetzung der 
Sozialraumorientierung ebenso 
verantwortlich für Sozialraum- und 
Netzwerkarbeit. Dazu gehört die Mitarbeit in 
sozialräumlichen Gremien des 
Jugendhilfeplanungskonzeptes. Der 
Freistellungsanteil für die Leitungstätigkeit 
richtet sich nach der Anzahl der 
Vollzeitäquivalente des pädagogischen 
Personals in der jeweiligen Einrichtung und 
beträgt mindestens 0,5 VZÄ, regelmäßig 1:16 
(als Verhältniszahl) und höchstens 1,75 VZÄ. 
Berechnungsgrundlage sind die 
Betriebserlaubnis unter Berücksichtigung 
der vereinbarten Auslastung und der sich 
daraus ergebende Personalbedarf.
§ 9 Auszahlung der Leistungen

(1) Eine Finanzierung nach dieser Satzung 
erhalten nur Träger im Sinne des KiföG M-V, 
die im Rahmen der Jugendhilfeplanung 
bedarfsgerechte - insbesondere den 
vereinbarten fachlichen Standards 
entsprechende - Leistungen erbringen 
können, über eine gültige Betriebserlaubnis 
verfügen sowie mit dem örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe eine Leistungs- und 

- neu vorher teilweise in § 
6
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Qualitätsentwicklungsvereinbarung und 
Entgeltvereinbarung abgeschlossen haben.

(2) Die Finanzierung erfolgt monatlich auf der 
Grundlage der am 1. des Monats 
bestehenden Betreuungsverträge für 
tatsächlich geförderte Kinder mit 
gewöhnlichem Aufenthalt in der Hanse- und 
Universitätsstadt Rostock. Die 
Leistungserbringerin oder der 
Leistungserbringer muss bis zum 25. des 
Vormonats die Belegung zum 1. des 
Folgemonats an den örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe melden. Diese 
Meldung beinhaltet Neuanmeldungen, 
Änderungen im Betreuungsumfang und 
Betreuungsform sowie Abmeldungen. Die 
Zahlung der monatlichen 
Finanzierungsanteile an die 
Leistungserbringerin oder den 
Leistungserbringer erfolgt bis zum 10. 
Werktag des Monats. Ausgenommen ist ein 
Wechsel des Zuständigkeitsbereiches bei 
Umzug innerhalb des laufenden Monats. Hier 
erfolgt eine anteilige Finanzierung.

(3) Um die Eingewöhnung zu gewährleisten, 
beginnt die Finanzierung am 1. des Monats, 

TOP   3.3

Aktenmappe - 60 von 65



Anlage 3 zur Beschlussvorlage 
Nr. 2021/BV/2396

20

in dem die Anspruchsvoraussetzungen 
erfüllt sind.

(4) Für die Finanzierung eines erstmalig in 
der Kindertageseinrichtung geförderten 
Kindes im Rahmen der Halbtags- bzw. 
Teilzeitbetreuung ist ein 
Betreuungsnachweis mit Unterschriften der 
Vertragspartner beim örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe vorzulegen.

(5) Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock 
als örtlicher Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe behält sich vor, bei der 
Leistungserbringerin oder dem 
Leistungserbringer einen Abgleich zwischen 
gemeldeten belegten Plätzen, den 
Betreuungsverträgen und den 
Anwesenheitslisten durchzuführen.

(6) Erfolgt der Übergang von der Förderung in 
einer Kindertageseinrichtung in die 
Hortförderung im laufenden Monat, kann die 
Verwaltung dem Jugendhilfeausschuss einen 
Vorschlag zur Abrechnung des betreffenden 
Monats vorlegen. Die Regelung soll im 
Vorfeld über einen Zeitraum von zwei Jahren 
festgelegt werden. Folgt ein Träger diesem 
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Vorschlag nicht, wird dort in beiden Jahren 
kalendertäglich abgerechnet. Der Eintritt in 
die Schule ist der Zeitpunkt, ab dem ein Kind 
tatsächlich die Schule besucht.

- § 10 Übernahme der Verpflegungskosten 

(1) Voraussetzung zur Übernahme der 
Verpflegungskosten gem. § 29 Abs. 2 KiföG M-
V ist ein entsprechender Antrag beim 
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. 
Leistungen für Bildung und Teilhabe sind gem. 
§ 31 KiföG M-V vorrangig in Anspruch zu 
nehmen.

(2) Es werden unabhängig von der 
Anwesenheit 17 Tage/Monat Verpflegung 
angenommen und gezahlt. Diese Anzahl 
berücksichtigt die durchschnittlich 
ermittelten Urlaubs- und Krankheitstage der 
Kinder.

- neu

- § 11 Anpassung bestehender Vereinbarungen

Frühestens 12 Monate nach Laufzeitbeginn 
der bestehenden Leistungs- und 
Qualitätsentwicklungs- und 
Entgeltvereinbarungen ist die Anpassung der 

- neu
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personellen Ausstattung einschließlich der 
daraus resultierenden finanziellen Folgen 
entsprechend der vorliegenden Satzung 
möglich.

- § 12 Schlussbestimmungen

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die 
Nutzung und die Finanzierung der Plätze der 
Kindertagesförderung in der Hansestadt 
Rostock (KiföG-Satzung) vom 22. Mai 2012, 
veröffentlicht im Amts- und Mitteilungsblatt 
der Hansestadt Rostock Nr. 11 vom 31. Mai 
2012, zuletzt geändert durch die  Zweite 
Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Nutzung und die Finanzierung der Plätze der 
Kindertagesförderung in der Hansestadt 
Rostock (KiföG-Satzung) vom 2. April 2014, 
veröffentlicht im Amts- und Mitteilungsblatt 
der Hansestadt Rostock Nr. 7 vom 9. April 2014, 
außer Kraft.

(3) Soweit ein wirksamer Rahmenvertrag 
gemäß § 24 Abs. 5 Satz 1 KiföG M-V i. V. m. § 78 

- neu
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f SGB VIII über den Inhalt der Vereinbarungen 
nach § 24 Abs. 1 KiföG M-V existiert, gehen 
dessen Bestimmungen konkurrierenden 
Regelungen in dieser Satzung vor, soweit die 
Regelungen im Rahmenvertrag spezieller sind 
und dies von den Rahmenvertragspartnern so 
gewollt ist. Diese Bestimmung gilt nur für 
Mitglieder der Verbände der Träger der freien 
Jugendhilfe und Vereinigungen sonstiger 
Leistungserbringer.

(4) Die Regelungen dieser Satzung werden 
nach Abschluss des jeweiligen 
Kalenderjahres, spätestens bis zum 30. 
September des sich anschließenden 
Kalenderjahres, durch den 
Oberbürgermeister der Hanse- und 
Universitätsstadt Rostock überprüft. Dieser 
unterrichtet die Bürgerschaft unverzüglich 
über mögliche Änderungsbedarfe.
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Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Der Oberbürgermeister

Nachtrag Beschlussvorlage
2021/BV/2396-01 (NB)

öffentlich

Entscheidendes Gremium:
Jugendhilfeausschuss
Bürgerschaft

fed. Senator/-in:
S 3, Steffen Bockhahn

Federführendes Amt:
Senatsbereich 3 Jugend, Soziales, 
Gesundheit und Schule

Beteiligt:
Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Satzung zur Kindertagesförderung in Kindertageseinrichtungen in der 
Hanse- und Universitätsstadt Rostock (KiföG-Satzung)
Geplante Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

17.08.2021 Finanzausschuss Empfehlung
17.08.2021 Jugendhilfeausschuss Entscheidung
18.08.2021 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die finanziellen Auswirkungen werden ergänzt.
 

Sachverhalt:

Finanzielle Auswirkungen:

Die entstehenden Mehraufwendungen sind derzeit nicht geordnet, werden aber in der 
Haushaltsaufstellung 2022/2023 dergestalt berücksichtigt, dass kein zusätzliches Defizit 
entsteht. Als Deckungsquelle wird der Gesamthaushalt benannt werden, der sich aus den 
Teilhaushalten 03 - 99 zusammensetzt.

 

Claus Ruhe Madsen

Anlagen
Keine
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